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A Allgemeines

1 Zweck und Geltungsbereich  
der WO

Zweck der WO des DTTB ist es, einheitliche 
Richtlinien für den Wettspielbetrieb zu schaf
fen. Diese WO ist der Satzung des DTTB als An
hang zugeordnet und kann durch Beschluss 
des Bundestages in einzelnen Punkten oder 
im Ganzen geändert werden (siehe § 24.1 der 
Satzung des DTTB).

Dem Ausschuss für Leistungssport des DTTB 
obliegt es laut Satzung in alleiniger Zustän
digkeit, die Einhaltung der Bestimmungen 
der WO sicherzustellen. Auf Antrag der Regio
nal und Mitgliedsverbände hat er sich gut
achterlich zu äußern. Die vom Ausschuss für 
Leistungssport erstellten Gutachten werden 
veröffentlicht.

Die WO gilt für den gesamten Spielbetrieb, so
fern sich einzelne Regelungen nicht ausdrück
lich auf Bundesveranstaltungen beziehen. 

Sie gilt auch für die Bundes, Regional und 
Oberligen, soweit die BundesligaOrdnung 
bzw. die Regionalliga und OberligaOrdnung 
keine Sonderregelungen enthalten. 

Abweichende Regelungen für ihren Zustän
digkeitsbereich dürfen die Regional und Mit
gliedsverbände nur für solche Passagen be
schließen, bei denen die WO dies ausdrück
lich zulässt. Alle nicht behandelten Fragen 
regeln die Mitglieds und Regionalverbände in 
eigener Zuständigkeit. Steht eine Regelung ei
nes Verbandes zu den Bestimmungen der WO 
im Widerspruch, so wird sie durch die Bestim
mungen der WO aufgehoben.

2 Spielregeln
Für alle offiziellen Veranstaltungen gelten die 
Internationalen Tischtennisregeln (Teile A und 
B) entsprechend, sofern in Ausnahmefällen 
nichts Anderes geregelt ist.

Abweichend von den Internationalen Tisch
tennisregeln gilt im gesamten Bereich des 
DTTB:
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Die Regelungen der ITTF zur Schlagreihenfolge 
für Rollstuhlfahrer (Tischtennisregel A 8.3) gel
ten im Bereich des DTTB auch für Doppelpaa
rungen, die aus einem Fußgänger und einem 
Rollstuhlfahrer gebildet werden. Diese Ausnah-
meregel entfällt, da die ITTF die genannte Regel A 
8.3 entsprechend verändert hat.

Bei allen Veranstaltungen können Schläger
kontrollen durchgeführt werden. Die Tests dür
fen nur mit ITTFanerkannten Testgeräten und 
durch geprüfte Schiedsrichter bzw. geprüfte 
Schlägerkontrolleure vorgenommen werden. 
Sie können vor einem Spiel vorgenommen 
werden. Schläger, die bei diesen Tests nicht 
den ITTFRegeln entsprechen, dürfen nicht im 
jeweiligen Spiel eingesetzt werden. Der Spie
ler darf dann den Schläger einmal austau
schen und das jeweilige Spiel mit diesem Er
satzschläger bestreiten, der jedoch zwingend 
nach dem Spiel kontrolliert wird.

Ein einzelnes absolviertes Spiel wird als verlo
ren gewertet, wenn bei der Schlägerkontrolle 
nach dem Spiel festgestellt wird, dass einer 
der im Spiel eingesetzten Schläger eines Spie
lers nicht den ITTFRegeln entsprochen hat. 

Ein einzelnes Spiel wird auch dann als verlo
ren gewertet, wenn vor dem Spiel festgestellt 
wird, dass der Schläger eines Spielers nicht 
den ITTFRegeln entspricht und der Spieler 
sich weigert, unverzüglich Abhilfe zu schaf
fen.

Allen Veranstaltern wird dringend empfohlen, 
das Rauchen und den Konsum von Alkohol in
nerhalb des umschlossenen Raumes, in dem 
der Wettkampf stattfindet, zu untersagen und 
zu unterbinden. Dies gilt insbesondere bei 
Veranstaltungen im Schüler und Jugendbe
reich.

3 Bekämpfung des Dopings
3 .1  Bestandteil dieser WO ist die AntiDo
pingOrdnung (ADO) des DTTB einschließlich 
aller Anhänge.

3 .2  Neben den im § 60 der Satzung des DTTB 
festgelegten Sanktionsmöglichkeiten gelten 
für Vergehen hinsichtlich Dopings ausschließ
lich die Regelungen gemäß der AntiDo
pingOrdnung.

3 .3  Für die Durchführung der Dopingkont
rollen gelten die Bestimmungen der AntiDo
pingOrdnung gemäß Anhang 2–7.

4 Vereins- bzw. verbandsfremde 
Einflussnahme

Eine Einflussnahme von vereins bzw. ver
bandsfremden Personen, Firmen oder Institu
tionen auf den Spielbetrieb ist nicht zulässig, 
falls dadurch gegen die Satzung oder Ordnun
gen des DTTB verstoßen wird.

5 Spielkleidung
5 .1  Es muss in sportgerechter Kleidung (kur
zärmeliges oder ärmelloses Hemd und Shorts 
bzw. Röckchen oder einteiliger Sportdress 
(sog. „Body“), Socken und Hallenschuhen) 
gespielt werden. Zu Mannschaftskämpfen ist 
in einheitlicher Spielkleidung (kurzärmeliges 
oder ärmelloses Hemd und Shorts bzw. Röck
chen oder einteiliger Sportdress (sog. „Body“) 
anzutreten. Bei offiziellen Veranstaltungen 
des DTTB und der Regional bzw. Mitglieds
verbände gilt 2.2.9 und 2.2.10 der Tischten
nisregeln B in Individualwettbewerben nicht 
für Spieler des gleichen Verbandes bzw. Ver
eines. Das Tragen von Trainingsbekleidung 
während eines Spiels ist grundsätzlich nicht 
erlaubt. In begründeten Fällen kann der OSR 
Ausnahmen zulassen.

5 .2  Die Zulässigkeit von Werbung, Hersteller
zeichen, Wappen und Namen sowie Rücken
nummern bei Bundesveranstaltungen ergibt 
sich aus Punkt F 2.

6 Materialien
6 .1  Materialien sind:
n	 Tische
n	 Netzgarnituren
n	 Bälle
n	 Schlägerhölzer
n	 Schlägerbeläge
n	 Kleber
n	 Schlägertestgeräte
n	 Komplettschläger
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n	 Umrandungen
n	 Böden
n	 Schiedsrichtertische
n	 Schiedsrichterstühle
n	 Zählgeräte
n	 Namensschilder
n	 Spielergebnisanzeigen
n	 Tischnummern
n	 Handtuchbehälter
n	 Ballboxen
n	 Getränkeboxen
n	 Mikrofone
n	 Videoanlagen
n	 Sitzgelegenheiten für Spieler, Trainer  und 

Betreuer.

6 .2  Bei allen offiziellen Veranstaltungen 
müssen die von der ITTF zugelassenen Mate
rialien benutzt werden. Tische und Netzgarni
turen müssen der DINNorm (7898 Teil1 bzw. 
7898 Teil 2, für Neuproduktionen ab dem 
01.03.2005 der DINNorm EN 14468–1 bzw.  
EN 14468–2) entsprechen. Die ITTFZulassung 
für Tische und Netzgarnituren ist nur für Bun
desveranstaltungen notwendig. 

Bei allen Mannschaftskämpfen nach WO A 11.2  
müssen die Tische, Netzgarnituren und Bäl
le von jeweils gleicher Farbe und Marke (Fa
brikat) sein. Eine Änderung während eines 
Mannschaftskampfes ist nicht zulässig.

6 .3  Materialien dürfen nicht so glänzendre
flektierend sein, dass sie die Spieler stören 
oder die Beobachtung der Spiele einschrän
ken könnten. Die weiteren Bestimmungen zur 
Farbgebung (Grundfarben, Werbefarben etc.) 
ergeben sich aus Abschnitt WO F 3.

6 .4  Die Zulässigkeit von Werbung bei Bun
desveranstaltungen ergibt sich aus Abschnitt 
WO F 3.

7 Spielzeit 
Eine Spielzeit beginnt am 1. Juli und endet am 
30. Juni des Folgejahres. Die erste Hälfte ei
ner Spielzeit wird Vorrunde, die zweite Hälfte 
Rückrunde genannt.

8 Altersklassen
8 .1  Stichtag ist jeweils der 01.01. der laufen
den Spielzeit.

8 .2  Es gibt folgende Altersklassen, wobei 
eine weitere Altersunterteilung nur bei Schü
lern A, Schülern B und Jugend zulässig ist:

8 .3  Schüler B: Spieler, die am Stichtag 13 Jah
re alt werden oder jünger sind.

8 .4  Schüler A: Spieler, die am Stichtag 15 Jah
re alt werden oder jünger sind.

8 .5  Jugend: Spieler, die am Stichtag 18 Jahre 
alt werden oder jünger sind.

8 .6  Junioren: Spieler, die vor dem Stichtag   
18 Jahre alt waren, aber noch nicht 22.

8 .7  Unter 22: Spieler, die vor dem Stichtag   
15 Jahre alt waren, aber noch nicht 22.

8 .8  Damen/Herren: Spieler, die vor dem 
Stichtag 18 Jahre alt waren.

8 .9  Senioren 40: Spieler, die vor dem Stich
tag 39 Jahre oder älter waren.

8 .10  Senioren 50: Spieler, die vor dem Stich
tag 49 Jahre oder älter waren.

8 .11  Senioren 60: Spieler, die vor dem Stich
tag 59 Jahre oder älter waren.

8 .12  Senioren 65: Spieler, die vor dem Stich
tag 64 Jahre oder älter waren.

8 .13  Senioren 70: Spieler, die vor dem Stich
tag 69 Jahre oder älter waren.

8 .14  Senioren 75: Spieler, die vor dem Stich
tag 74 Jahre oder älter waren.

8 .15  Senioren 80: Spieler, die vor dem Stich
tag 79 Jahre oder älter waren.

9 Leistungsklassen
9 .1  Innerhalb der einzelnen Altersklassen 
können unterschiedliche Leistungsklassen 
gebildet werden. 

9 .2  Die Kombination einer Altersklasse und 
einer Leistungsklasse wird bei Veranstaltun
gen in Turnierform „Turnierklasse“ und bei 
Punkt und Pokalspielen „Spielklasse“ ge
nannt.
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10 Wettbewerbe
Es gibt folgende Wettbewerbe:

Individualwettbewerbe:

10 .1  Einzel

10 .2  Doppel

10 .3  Gemischtes Doppel (Mixed)

10 .4  Das Aufeinandertreffen von Spielern 
bzw. Paaren in einem Individualwettbewerb 
wird „Spiel“ genannt.

Mannschaftswettbewerbe:

10 .5  für Vereinsmannschaften

10 .6  für vereinsübergreifende Mannschaften

10 .7  für Auswahlmannschaften

10 .8  Das Aufeinandertreffen von Mannschaf
ten in einem Mannschaftswettbewerb wird 
„Mannschaftskampf“ genannt.

10 .9  Das Aufeinandertreffen von Spielern 
bzw. Paaren in einem Mannschaftskampf wird 
„Spiel“ genannt.

10 .10  Die Kombination einer Turnierklasse 
und eines Wettbewerbs wird „Konkurrenz“ ge
nannt.

11 Veranstaltungen
Es gibt folgende offizielle Veranstaltungen:

11 .1  Weiterführende Veranstaltungen mit Indi
vidualwettbewerben:
n	 Individual/Einzelmeisterschaften
n	 Ranglistenturniere

11 .2  Weiterführende Veranstaltungen für Ver
einsmannschaften:
n	 Punktspiele und Mannschaftsmeister

schaften
n	 Pokalmeisterschaften

11 .3  Nicht weiterführende Veranstaltungen:

11 .3 .1 Genehmigungspflichtige Veranstaltun
gen
n		Offene Turniere mit TTRrelevanten Konkur

renzen

11 .3 .2 Nach Maßgabe des zuständigen Mit
gliedsverbands genehmigungspflichtige Ver
an staltungen
n		Offene Turniere ohne TTRrelevante Konkur

renzen
n		Einladungsturniere

11 .3 .3 Nicht genehmigungspflichtige Veran
staltungen
n		Freundschaftsspiele

11 .4  Alle anderen Veranstaltungen sind nicht 
offizielle Veranstaltungen, z. B.
n	 miniMeisterschaften,
n	 Schulwettbewerb „Jugend trainiert  

für Olympia“,
n	 Schaukämpfe,
n	 Werbeveranstaltungen, etc.

11 .5  Weiterführende Veranstaltungen nach 
A 11.1 und A 11.2 dürfen nur vom DTTB, den 
Mitgliedsverbänden und deren Gliederungen, 
nicht weiterführende Veranstaltungen nach A 
11.3 zusätzlich auch von Regionalverbänden 
und Mitgliedsvereinen der Mitgliedsverbände 
veranstaltet werden. Der jeweilige Veranstal
ter legt in eigener Regie Ausrichter und Durch
führer seiner Veranstaltung fest.

11 .6  Offizielle Veranstaltungen können in al
len Altersklassen ausgetragen werden.

11 .7  Bei offiziellen Veranstaltungen spielen 
männliche und weibliche Aktive – außer im 
gemischten Doppel – jeweils unter sich. Ab
weichende Regelungen dürfen die Mitglieds
verbände
n	 für weiterführende Veranstaltungen für Ver

einsmannschaften nach WO A 11.2 in der 
Altersklasse Damen/Herren für Spielklas
sen unterhalb der sechsthöchsten Spiel
klasse bzw. – wenn es in einem Mitglieds
verband keine Spielklasse unterhalb der 
sechsthöchsten Spielklasse gibt – für die 
unterste Spielklasse, sofern sich diese un
terhalb der vierthöchsten Spielklasse be
findet,

n	 für weiterführende Veranstaltungen für Ver
einsmannschaften nach WO A 11.2 in den 
Altersklassen der Schüler, Jugend und Se
nioren für alle ihre Spielklassen und

n	 für alle nicht weiterführenden Veranstaltun
gen nach WO A 11.3 für alle Altersklassen
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beschließen. Mannschaften mit männlichen 
und weiblichen Aktiven werden „gemischte 
Mannschaften“ genannt. Sie dürfen an weiter
führenden Veranstaltungen für Vereinsmann
schaften auf der Ebene des DTTB nicht teil
nehmen.

11 .8  Weiterführende Veranstaltungen einer 
neuen Spielzeit nach WO A 11.1 und WO A 11.2 
können auch vor dem 1. Juli ausgetragen wer
den.

12 Bundesveranstaltungen
Der DTTB veranstaltet in jeder Spielzeit folgen
de offizielle Veranstaltungen (= Bundesveran
staltungen), für welche die Durchführungsbe
stimmungen für Veranstaltungen des DTTB, für 
die Bundesligen zusätzlich die Bundesliga
ordnung und für die Regional und Oberligen 
zusätzlich die Regionalliga und Oberligaord
nung gelten:

12 .1  Weiterführende Veranstaltungen mit Indi
vidualwettbewerben:
n	 Nationale Deutsche Meisterschaften der 

Schüler, Jugend, Damen/Herren, Senioren 
und Verbandsklassen Damen/Herren

n	 Ranglistenturniere der Schüler, Jugend 
und  Damen/Herren

12 .2  Weiterführende Veranstaltungen für Ver
einsmannschaften:
n	 Punktspiele der 1. und 2 Bundesligen 

der Damen sowie der 2. Bundesligen der 
Herren

(Ab 01.Juli 2014 gilt: 

Punktspiele der 1., 2. und 3. Bundesligen der 
Damen sowie der 2. und 3. Bundesligen der 
Herren)
n	 Punktspiele der Regional und Oberligen 

der Damen und Herren
n	 Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der 

Schüler, Jugend und Senioren
n	 Deutsche Pokalmeisterschaft der Herren
n	 Deutsche Pokalmeisterschaft der Damen
n	 Deutsche Pokalmeisterschaften für Ver

bandsklassen

12 .3  Nicht weiterführende Veranstaltungen:
n	 DeutschlandPokalWettbewerbe der Schü

ler,  Jugend und Senioren 60

12 .4  Bei Bedarf veranstaltet der DTTB weitere 
offizielle Veranstaltungen.

13 Spielbedingungen für 
Bundesveranstaltungen

Abweichend von Abschnitt  B 2.3 der Internati
onalen TischtennisRegeln gelten für alle Bun
desveranstaltungen folgende Vorschriften:

13 .1  Die Mindestmaße für den Spielraum pro 
Tisch betragen 12 m Länge, 6 m Breite und 5 m 
Höhe. Empfohlen werden jedoch die für inter
nationale Veranstaltungen vorgeschriebenen 
Mindestgrößen von 14 m Länge, 7 m Breite 
und 5 m Höhe.

13 .2  Über der gesamten Spielfläche muss 
eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 
mindestens 600 Lux vorhanden sein. Empfoh
len wird jedoch eine gleichmäßige Beleuch
tungsstärke von mindestens 1000 Lux.

13 .3  Die Temperatur in den Spielhallen muss 
mindestens +15 Grad Celsius betragen.

13 .4  Über Ausnahmen entscheidet je nach 
Zuständigkeit das Ressort Erwachsenensport, 
das Ressort Jugendsport, das Ressort Senio
rensport bzw. für den Bereich der Bundesligen 
das Ressort Bundesliga Herren bzw. Damen.

14 Spielberechtigung, 
Startberechtigung, 
Einsatzberechtigung

14 .1  Voraussetzung für die Teilnahme eines 
Spielers an offiziellen Veranstaltungen ist sei
ne gültige Spielberechtigung. Näheres regelt 
Abschnitt B. 

14 .2  Voraussetzung für die Teilnahme eines 
Spielers an weiterführenden Veranstaltun
gen mit Individualwettbewerben nach A 11.1 
ist zusätzlich zur Spielberechtigung und ggf. 
der Zahlung eines Startgeldes die Startbe
rechtigung für die jeweilige Altersklasse und 
ggf. Turnierklasse und – falls erforderlich 
– die Qualifikation auf einer vorangegange
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nen Veranstaltung bzw. die Freistellung oder 
Nominierung durch das zuständige Gremium 
des DTTB, oder seines Mitgliedsverbandes 
bzw. dessen zuständiger Gliederung. Die Vor
schriften zur Startberechtigung, Qualifikation 
und Nominierung ergeben sich aus der für 
die Veranstaltung geltenden Durchführungs
bestimmung, ihrer Ausschreibung sowie den 
Regelungen des Veranstalters und des entsen
denden Mitgliedsverbandes bzw. dessen zu
ständiger Gliederung.

14 .3  Voraussetzung für die Teilnahme eines 
Spielers an weiterführenden Veranstaltun
gen für Vereinsmannschaften nach WO A 11.2 
ist zusätzlich zur Spielberechtigung und ggf. 
der Zahlung eines Startgeldes die Einsatzbe
rechtigung für die jeweilige Mannschaft. Die 
Vorschriften zur Einsatzberechtigung ergeben 
sich aus der für die Spielklasse geltenden 
Spielordnung bzw. Durchführungsbestim
mung und bei Veranstaltungen in Turnierform 
aus der Ausschreibung der Veranstaltung.

14 .4  Voraussetzung für die Teilnahme eines 
Spielers an nicht weiterführenden Veranstal
tungen nach WO A 11.3 ist zusätzlich zur Spiel
berechtigung und ggf. der Zahlung eines Start
geldes die Startberechtigung für die jeweilige 
Altersklasse und ggf. Turnierklasse und bei 
Wettbewerben für Auswahlmannschaften die 
Nominierung durch das zuständige Gremium 
des DTTB, seines Regional oder Mitglieds
verbandes bzw. dessen zuständiger Gliede
rung. Die Vorschriften zur Startberechtigung 
und Nominierung ergeben sich aus der für 
die Veranstaltung geltenden Durchführungs
bestimmung, ihrer Ausschreibung sowie den 
Regelungen des entsendenden Regional oder 
Mitgliedsverbandes bzw. dessen zuständiger 
Gliederung, bei Freundschaftsspielen zusätz
lich durch vorherige Vereinbarung.

15 Ranglisten

15.1 Datenbereitstellung
Der DTTB erstellt und veröffentlicht Ranglis
ten.

Zur Erstellung von Ranglisten werden Inter
netportale benutzt. Von den Mitgliedsverbän
den werden als Voraussetzung die aktuellen 
Stammdaten

n	 Vereinsname, Vereinsnummer (aller Mit
gliedsvereine des Mitgliedsverbands)

n	 Name, Vorname, Geburtsdatum, Ge
schlecht, Nationalität, Ausländerstatus 
(gA, eA, A; nur bei Ausländern), Vereinsna
me, im Mitgliedsverband eindeutige Spie
lernummer (aller Spielberechtigten des 
Mitgliedsverbands)

mindestens zweimal pro Jahr (auf jeden Fall 
zum 1. 1. und 1. 7.) dem DTTB in einem von ihm 
vorgegebenen Format zur Verfügung gestellt 
oder laufend im Internetportal clickTT aktuell 
verwaltet.

Die beiden Personenstammdaten Geburtsda
tum und Nationalität werden in dieser Form 
ausschließlich zur internen Nutzung für die 
eindeutige Identifikation der Spieler bzw. für 
die Unterscheidung nach Deutschen/gleich
gestellten Ausländern und sonstigen Spielern 
verwendet und nicht veröffentlicht. 

15.2 Tischtennis-Rangliste 
und  Quartals-Tischtennis-Rangliste

Die im Internetportal clickTT berechnete 
TischtennisRangliste (TTRL) sortiert die in 
ihr enthaltenen Spieler nach deren Tischten
nisRatingWert (TTRWert), welcher eine Maß
zahl für die Spielstärke ist. Die detaillierten 
Regelungen für die Berechnung der TTRWerte 
sind in einer gesonderten Ranglistenbeschrei
bung enthalten. Der DTTB erkennt die dortigen 
Regelungen und die im Internetportal click
TT hinterlegten Parameter zur Ermittlung der 
TTRWerte als für sich verbindlich an.

Viermal jährlich wird jeweils mit den Stich
tagen 11.2., 11.5., 11.8. und 11.12. eine 
QuartalsTischtennisRangliste (QTTRL) als 
offizielle ReferenzRangliste mit den Quar
talsTTRWerten (QTTRWerten) veröffentlicht. 
In deren Berechnung fließen alle Ergebnis
se von Mannschaftskämpfen TTRrelevanter 
Spielklassen und von TTRrelevanten Konkur
renzen ein, die am Tag vor dem Stichtag be
endet und vor dem Berechnungsbeginn (drei 
Tage nach dem Stichtag) in das Internetportal 
clickTT eingegeben worden sind.
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15.3 Definitionen
„Vergleichbar“ wird ein QTTRWert genannt, 
wenn mehr als neun Einzel zu seiner Berech
nung herangezogen worden sind.

„TTRrelevant“ werden Spielklassen und Kon
kurrenzen genannt, deren EinzelErgebnisse 
in die Berechnung der TTRL einfließen.

„TTRbezogen“ werden Spielklassen und Kon
kurrenzen genannt, bei denen die vergleich
baren QTTRWerte als Referenzwerte für 
sportliche Einteilungen wie Mannschaftsmel
dungen, Turnierklassengrenzen oder Setzlis
ten verwendet werden.

15.4 TTR-Relevanz
Die folgenden Spielklassen sind TTRrelevant:

Alle Bundesligen, Regionalligen und Ober
ligen der Damen und der Herren einschließ
lich eventueller PlayOff, Entscheidungs und 
Relegationsspiele.

Die Deutschen Pokalmeisterschaften der Da
men und der Herren einschließlich eventueller 
Vorrunden.

Alle in clickTT geführten Spielklassen (ein
schließlich eventueller PlayOff, Entschei
dungs, Aufstiegs, Abstiegs und Relegati
onsspiele) und Pokalmeisterschaften aller Al
tersklassen der Mitgliedsverbände des DTTB, 
sofern dabei keine Vorgabesysteme zum Ein
satz kommen.

Die folgenden Konkurrenzen sind TTRrele
vant:

Alle Einzel und Mannschaftskonkurrenzen 
der in Ziffer 17 von Teil A der Durchführungs
bestimmungen für Veranstaltungen des DTTB 
aufgeführten Veranstaltungen.

Alle in clickTT eingegebenen Einzel und 
Mannschaftskonkurrenzen aller Altersklassen 
von Ranglistenturnieren, Individualmeister
schaften, Mannschaftsmeisterschaften und 
offenen Turnieren der Mitgliedsverbände des 
DTTB, ihrer Gliederungen und der ihnen an
geschlossenen Vereine, sofern dabei keine 
Abweichungen von den internationalen TTRe
geln zugelassen sind.

Die Einzel und Mannschaftskonkurrenzen von 
weiteren Veranstaltungen und weitere Spiel

klassen können vom DTTBRessort Rang liste 
als TTRrelevant erklärt werden, sofern dabei 
keine Abweichungen von den internationalen 
TTRegeln zugelassen sind. Bei internationa
len Veranstaltungen kann der betroffene Teil
nehmerkreis deutscher Spieler vom DTTBRes
sort Rangliste eingeschränkt werden.

16 Proteste
Proteste über Vorgänge, die sich unmittelbar 
auf das Spielgeschehen beziehen, sind so
fort nach bekanntwerden des Protestgrundes 
bei der dafür zuständigen Stelle einzulegen. 
Proteste, die sich auf die allgemeinen Spiel
bedingungen und die Spielmaterialien er
strecken, können nur berücksichtigt werden, 
wenn sie vor Beginn eines einzelnen Spiels 
oder des Mannschaftskampfes bei der dafür 
zuständigen Stelle eingelegt wurden. Proteste 
bei Mannschaftsspielen sind von den protes
tierenden Mannschaftsführern auf dem Spiel
bericht einzutragen und zu unterschreiben. 
Ohne diese Eintragung werden Proteste nicht 
berücksichtigt. Die zuständigen Stellen sind 
jedoch verpflichtet, ihrerseits Verstöße gegen 
die bestehenden Bestimmungen zu ahnden, 
auch ohne einen Protest abzuwarten.

17 Strafbestimmungen
Zuwiderhandlungen gegen diese WO sowie 
unsportliches Verhalten von Bundesangehö
rigen gemäß § 16 der Satzung, Mannschaften 
und Vereinen werden von den zuständigen Or
ganen des DTTB oder der Mitglieds oder Regi
onalverbände geahndet.

B Spielberechtigung/ 
Wechsel der 
Spielberechtigung

1 Erfordernis und Inhalt  
der Spielberechtigung

1 .1  An den offiziellen Veranstaltungen dürfen 
nur Spieler teilnehmen, die die Spielberechti
gung eines Mitgliedsverbandes besitzen. Die 
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Spielberechtigung darf nur unter Beachtung 
der einschlägigen Bestimmungen des DTTB 
erteilt werden. 

1 .2  Die Spielberechtigung eines Spielers 
kann immer nur für einen Verein (Stammver
ein) erteilt werden. Voraussetzung für die 
Erteilung der Spielberechtigung ist die Mit
gliedschaft des Spielers in diesem Verein. Der 
Nachweis erfolgt über die Bestätigung des 
Vereins und des Spielers auf dem Formular zur 
Beantragung bzw. zum Wechsel der Spielbe
rechtigung. Dem Spieler steht es frei, Mitglied 
weiterer Vereine zu sein, für die er aber keine 
Spielberechtigung besitzt.

Voraussetzung für eine Spielberechtigung und 
deren Erteilung sind außerdem Erklärungen 
des Spielers zu folgenden Punkten. Der Spie
ler erklärt 
n		sein Einverständnis, dass seine Ergebnisse 

von offiziellen Veranstaltungen gemäß WO 
A 11 veröffentlicht und in jeglicher Form 
ausgewertet werden. 

n	 sein Einverständnis, dass Fotos bzw. Film
aufnahmen von ihm bei offiziellen Veran
staltungen gemäß WO A 11 im Zusammen
hang mit der Berichterstattung über diese 
Veranstaltungen veröffentlicht werden.

n	 dass er die Vorgaben der AntiDopingOrd
nung des DTTB, die Zuständigkeit der 
Rechtsorgane der Verbände sowie des 
DTTBDisziplinarorgans „AntiDoping“ an
erkennt.

n	 sein Einverständnis, dass das Einlegen von 
Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des 
DTTBDisziplinarorgans „AntiDoping“ – un
ter Ausschluss des ordentlichen Rechts
wegs – nur beim Deutschen Sportschieds
gericht (§ 45 DIS – SportSchO) möglich ist.

n		im Falle einer ausländischen Staatsange
hörigkeit, dass er sich legal in Deutschland 
aufhält.

Ein Aufenthaltstitel ist jederzeit auf Anfor
derung des Verbandes, der die Spielberech
tigung erteilt, vorzulegen, soweit ein solcher 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ausge
stellt wird.

Der Spieler, der nicht Berufsspieler im Sinne 
von § 7, Ziffer 4, Beschäftigungsverordnung 
ist, nicht unter die Regelung gemäß B 9.2.1 
fällt oder für den Zeitraum der Spielberechti

gung keine uneingeschränkt gültige Arbeits
erlaubnis besitzt, hat zudem zu erklären, dass 
er seitens des antragstellenden Vereins bzw. 
von Dritten kein Entgelt oder entgeltgleiche 
Leistungen als TischtennisSportler erhält. 
Ggf. ist die Arbeitserlaubnis vorzulegen.

Der Verein bestätigt mit der Beantragung der 
Spielberechtigung (auch Wechsel) sowie mit 
Erhalt der Bescheinigung der Spielberechti
gung die Erklärungen des Spielers und – im 
Falle von Spielberechtigten ausländischer 
Staatsangehörigkeit – darüber hinaus, dass 
er die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben 
und die Beschränkungen von Entgeltzahlun
gen an ausländische Spieler kennt und ein
hält.

Der Verein muss das Vorliegen der schriftli
chen Erklärungen des Spielers (bei Minderjäh
rigen das der gesetzlichen Vertreter) in Bezug 
auf den Inhalt von B 1.2 jederzeit auf Anfor
derung des zuständigen Mitgliedsverbands 
nachweisen können.

1 .3  Spieler dürfen grundsätzlich nur für den 
Verein starten, für den sie die Spielberechti
gung besitzen. Lediglich bei Freundschafts
spielen (Mannschaften) kann ein Spieler im 
Einvernehmen mit seinem Stammverein und 
dem Gegner auch für einen anderen Verein 
starten.

1 .4  Die Spielberechtigung ist durch den zu
ständigen Mitgliedsverband sofort zu wider
rufen, sobald er verbindlich Kenntnis davon 
erhält, dass der Spieler auch die Spielberech
tigung für mindestens einen anderen Verein 
im In und/oder Ausland besitzt; im Ausland 
gilt dies zusätzlich auch für die Teilnahme an 
einem unter dem Dach des jeweiligen Natio
nalverbandes organisierten oder veranstalte
ten regelmäßigen Mannschaftsspielbetriebs. 
Besteht die andere Spielberechtigung im 
Inland, ist auch sie durch den für ihre Ertei
lung zuständigen Mitgliedsverband sofort zu 
widerrufen.

Die Spielberechtigung ist ebenfalls sofort zu 
widerrufen, wenn im Zusammenhang mit der 
Erteilung oder dem Wechsel der Spielberech
tigung falsche Angaben gemacht wurden oder 
das Vorliegen der gemäß B 1.2 bzw. B 5.2.5 ge
forderten schriftlichen Erklärungen des Spie
lers (bei Minderjährigen die der gesetzlichen 
Vertreter) vom Verein auf Anforderung des 
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zuständigen Mitgliedsverbands nicht nachge
wiesen werden kann.

Mit der Zustellung des Widerrufs an dessen 
Verein erlischt die Spielberechtigung des 
Spielers und seine Einsatzberechtigung für 
alle Mannschaften des Vereins für die Zu
kunft. Die Spielberechtigung kann frühestens 
zum 1. Juli der auf den Widerruf folgenden 
Spielzeit unter Beachtung von Abschnitt B der 
WO wieder erteilt werden.

Die Möglichkeit der Anfechtung des Widerrufs 
regelt der zuständige Mitgliedsverband.

1 .5  Schülern/Jugendlichen kann auf Antrag 
des Vereins und nach Maßgabe des Mit
gliedsverbands zusätzlich eine Spielberechti
gung für den Erwachsenenspielbetrieb erteilt 
werden. Mit der Spielberechtigung für den 
Erwachsenenspielbetrieb werden Schüler/
Jugendliche bzgl. Start und Einsatzberechti
gung spielberechtigten Erwachsenen gleich
gestellt.

2 Zuständigkeit für die Erteilung 
der Spielberechtigung

2 .1  Die Spielberechtigung eines Spielers für 
einen Verein erteilt der Mitgliedsverband, 
dem dieser Verein angeschlossen ist. Dieser 
stellt nach eigener Maßgabe ggf. eine Be
scheinigung über die Spielberechtigung aus.

2 .2  Beim Wechsel eines Spielers von einem 
Mitgliedsverband zu einem anderen wird die 
Frage der Spielberechtigung von Verband zu 
Verband geregelt.

2 .3  Die Erteilung der Spielberechtigung an 
Ausländer bzw. deutsche Spieler, die bislang 
die Spielberechtigung für einen ausländi
schen Verein oder Verband besessen haben, 
bedarf der Genehmigung durch das General
sekretariat des DTTB. Der Antrag ist vom zu
ständigen Mitgliedsverband einzureichen. Die 
Genehmigung darf nur dann erteilt werden, 
wenn dies unter Beachtung der internationa
len Bestimmungen möglich ist. Die Beschrän
kungen gem. WO B 9 bleiben hiervon unbe
rührt.

2 .4  Wird eine beantragte Spielberechtigung 
wegen fehlender Voraussetzungen und/oder 
Fristversäumnis nicht erteilt oder eine be

stehende Spielberechtigung entzogen oder 
widerrufen, so ist der antragstellende bzw. 
betroffene Verein durch den Mitgliedsverband 
über diesen Umstand zu informieren. Darüber 
hinaus ist dieser Verein verpflichtet, die Infor
mation an den betreffenden Spieler weiterzu
leiten.

3 Ersterteilung einer   
Spielberechtigung

3 .1  Für Spieler, die bisher noch keinem Tisch
tennisverein oder keiner TischtennisAbtei
lung angehörten, oder aber für Spieler, für die 
trotz bereits bestehender Mitgliedschaft noch 
nie eine Spielberechtigung beantragt wurde, 
kann die Spielberechtigung jederzeit auf An
trag – schriftlich oder online nach Maßgabe 
des zuständigen Mitgliedsverbandes – erteilt 
werden.

3 .2  Der Einsatz solcher Spieler in einer der 
vier höchsten Spielklassen ist aber nur dann 
möglich, wenn die Spielberechtigung bis zum 
31. Mai des Jahres beantragt wurde.

4 Wechsel der Spielberechtigung
4 .1  Die Spielberechtigung für einen anderen 
Verein kann bei Einreichen eines Antrags auf 
Wechsel der Spielberechtigung zweimal jähr
lich erteilt werden. Der Zeitpunkt der Antrag
stellung ist wie folgt geregelt:

4 .1 .1  Bei Einreichen eines Antrags auf Wech
sel der Spielberechtigung bis zum 31. Mai des 
Jahres bleibt die Spielberechtigung für den 
bisherigen Verein bis zum darauffolgenden 
30. Juni bestehen. Die Spielberechtigung für 
den neuen Verein wird zum 1. Juli erteilt.

4 .1 .2  Bei Einreichen eines Antrags auf Wech
sel der Spielberechtigung in der Zeit vom  
1. Juni bis 30. November bleibt die Spielbe
rechtigung für den bisherigen Verein bis zum 
darauffolgenden 31. Dezember bestehen. Die 
Spielberechtigung für den neuen Verein wird 
zum darauffolgenden 1. Januar erteilt.

4 .1 .3  Der bisherige Verein ist verpflichtet, 
einen Spieler auf dessen Wunsch hin zu Ver
anstaltungen mit Individualwettbewerben zu 
melden, soweit der Spieler startberechtigt ist 
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und die Spielberechtigung für den bisherigen 
Verein noch besteht. 

4 .1 .4  Spielern der vier höchsten Spielklas
sen und Spielern, die in den vier höchsten 
Spielklassen eingesetzt werden sollen, kann 
bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel der 
Spielberechtigung nur einmal jährlich gemäß 
4.1.1 zum 1. Juli die Spielberechtigung erteilt 
werden. Das gilt für diese Spieler sowohl, 
wenn sie innerhalb der vier höchsten Spiel
klassen wechseln wollen, als auch dann, 
wenn sie aus einer der vier höchsten Spiel
klassen in eine tiefere Spielklasse oder aus ei
ner tieferen Spielklasse in eine der vier höchs
ten Spielklassen wechseln wollen. Spieler, 
die die Spielberechtigung gemäß 4.1.2 zum  
1. Januar gewechselt haben, dürfen in der 
Rückrunde der laufenden Spielzeit auch nicht 
als Ersatz in einer Mannschaft der vier höchs
ten Spielklassen eingesetzt werden.

4 .2  Die Rücknahme oder Änderung eines An
trages zum gleichen Wechseltermin ist grund
sätzlich nicht möglich. Bei einem schriftlichen 
Einverständnis aller Beteiligten (Spieler, ab
gebender und aufnehmender Verein) kann ein 
Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung nur 
in der Zeit vom 1. bis  30. Juni (bei Wechselan
trägen zum 1. Juli) und vom 1. bis 31. Dezem
ber (bei Wechselanträgen zum 1. Januar) zu
rückgenommen werden. Die Rücknahme ist an 
den zuständigen Mitgliedsverband zu senden.

Maßgebend für das fristgerechte Absenden 
sind das Datum des Poststempels oder des 
Einlieferungsscheins/Übergabebestätigung 
oder des TelefaxEmpfangsjournals.

Die Rücknahmemöglichkeit gilt nicht für die 
vier höchsten Spielklassen. Weitere Anträge 
zum gleichen Wechseltermin und verspätet 
gestellte Anträge sind zurückzuweisen und 
gelten als nicht gestellt.

4 .3  Wird ein Verein oder dessen Tischten
nisAbteilung aufgelöst, so kann eine Spiel
berechtigung für die bisher für diesen Verein 
spielberechtigten Spieler ab dem Datum der 
Auflösung jederzeit auf Antrag erteilt werden 
(für den Einsatz in den vier höchsten Spiel
klassen unter Beachtung von WO B 3.2). Die 
Auflösung einer TischtennisAbteilung bzw. 
der Austritt aus dem Mitgliedsverband muss 
vom Verein schriftlich bestätigt werden.

5 Formvorschriften bei der 
Einreichung eines Antrags auf 
Wechsel der Spielberechtigung

5 .1  Ein Antrag auf Wechsel der Spielberech
tigung ist vom neuen Verein termingemäß an 
den Mitgliedsverband – schriftlich oder on
line nach dessen Maßgabe – zu richten, des
sen Mitglied der neue Verein ist.

5 .1 .1  Jeder Mitgliedsverband, der Kenntnis 
davon erlangt, dass ein Antrag auf Wechsel 
der Spielberechtigung für einen Spieler ei
nes seiner Vereine vorliegt, hat den bisheri
gen Verein umgehend zum Wechseltermin zu 
informieren. Bei Wechseln innerhalb seines 
Verbandsgebiets kann der Mitgliedsverband 
die direkte termingerechte Information des 
bisherigen Vereins durch den neuen Verein 
mittels Übersendung einer Kopie des Antrags 
vorschreiben.  

5 .1 .2  Wird der Wechsel der Spielberechtigung 
von einem ausländischen Verband zu einem 
deutschen Verein beantragt, so informiert der 
Mitgliedsverband das Generalsekretariat des 
DTTB umgehend zur Einleitung des Genehmi
gungsverfahrens.

5 .2  Aus dem Antrag müssen folgende Anga
ben ersichtlich sein:

5 .2 .1  Name und Mitgliedsverband des Ver
eins, für den der Spieler bisher spielberech
tigt war,

5 .2 .2  Vor und Zuname, Geschlecht, Nationa
lität sowie Geburtsdatum des Spielers, 

5 .2 .3  Termin, zu dem der Wechsel der Spiel
berechtigung wirksam werden soll (Juli oder 
Januar),

5 .2 .4  Bestätigung des Vereins über die Mit
gliedschaft des Spielers im neuen Verein, 

5 .2 .5  Bestätigung des Vereins, dass ihm die 
schriftliche Einverständniserklärung des Spie
lers (bei Minderjährigen die der gesetzlichen 
Vertreter) zum Antrag vorliegt, die jederzeit 
auf Anforderung eingereicht werden muss,

5 .2 .6  Name und ggf. Anschrift des antragstel
lenden Vereins,

5 .2 .7  rechtsverbindliche bzw. elektronische 
Unterschrift des antragstellenden Vereins,
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5 .2 .8  Antragsdatum.

5 .3  Zur Erlangung der Spielberechtigung für 
die offiziellen Veranstaltungen sind bei der 
Antragseinreichung die in WO B 4.1 genann
ten Termine zu beachten. Maßgebend für das 
fristgerechte Absenden (ggf. auch der Kopie) 
sind das Datum des Poststempels oder des 
Einlieferungsscheins/Übergabebestätigung 
oder des TelefaxEmpfangsjournals des An
trags oder das Datum der Eingabe in die vom 
Mitgliedsverband eingerichtete EDV. In Zwei
felsfällen ist der antragstellende Verein be
weispflichtig. Die Erteilung der Spielberech
tigung ist zu versagen, wenn der Antrag (ggf. 
auch die Kopie) nicht unter Beachtung der in 
WO B 4.1 genannten Termine abgesandt/ge
stellt wird.

5 .4  Bei einem Wechsel von Verband zu Ver
band informiert der aufnehmende Mitglieds
verband umgehend zum Wechseltermin den 
bisherigen, welcher ebenfalls umgehend sei
nen Verein informiert.

Bei Wechseln ausländischer Spieler sind vor
handene Angaben zum Status gemäß B 9.3 – 
gA bzw. eA – mitzuliefern.

5 .5  Die Erteilung einer Spielberechtigung 
kann nur verweigert werden, wenn gegen die 
Bestimmungen des Abschnitts B verstoßen 
worden ist. Ein solcher Verstoß ist dem für die 
Erteilung der Spielberechtigung zuständigen 
Mitgliedsverband mitzuteilen. Ist bei Eingang 
eines Antrags auf Wechsel der Spielberechti
gung durch den bisher zuständigen Mitglieds
verband – ggf. auf Antrag des bisherigen Ver
eins – gegen den Spieler eine Verbandssperre 
verhängt, so behält diese Sperre auch nach 
dem Wechsel der Spielberechtigung uneinge
schränkt Gültigkeit. Bei einem Wechsel der 
Spielberechtigung von Verband zu Verband ist 
die Sperre jedoch vom bisherigen Mitglieds
verband dem für die Erteilung der Spielbe
rechtigung zuständigen neuen Mitgliedsver
band anzuzeigen. Unabhängig von einem sich 
für den Spieler daraus ergebenden grundsätz
lichen Startverbot bis zum Ablauf der Sperre 
wird jedoch der Wechsel der Spielberechti
gung im Sinne von WO B 4 nicht verhindert.

5 .6  Die für die Genehmigung von Mann
schaftsmeldungen zuständigen Stellen kön
nen die Wechsel/Spielberechtigungen bei 
den aufnehmenden Verbänden erfragen.

6 Kostenerstattung an den bis-
herigen Verein bzw. Verband

Eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit 
einem Wechsel der Spielberechtigung findet 
grundsätzlich nicht statt.

Den Mitgliedsverbänden des DTTB ist es je
doch freigestellt, bei Wechseln innerhalb des 
Verbandsgebietes eigene Regelungen zu tref
fen.

7 Aufgabe, Verlust oder 
Ruhen der Spielberechtigung

Der Spieler verliert automatisch die Spielbe
rechtigung zum Zeitpunkt des Austritts oder 
Ausschlusses aus dem Verein, für den er bis
her spielberechtigt war. Die Spielberechti
gung erlischt auch mit dem Ablauf einer Auf
enthaltsgenehmigung, wenn diese Vorausset
zung für die Spielberechtigung gemäß B 1.2 
ist.

In diesen Fällen ist der Verein verpflichtet, 
dies innerhalb von 8 Tagen nach Inkrafttreten 
des Entschlusses bzw. Beschlusses seinem 
Mitgliedsverband mitzuteilen.

Die Spielberechtigung erlischt darüber hin
aus zum Ende der nächsten Halbserie (30.06. 
bzw. 31.12.), wenn der Verein die Löschung 
der Spielberechtigung beantragt. Bei der Lö
schung einer zusätzlichen Spielberechtigung 
für den Erwachsenenspielbetrieb bleibt die 
eigentliche Spielberechtigung bestehen. Die 
Löschung dieser Spielberechtigung zieht au
tomatisch die Löschung einer zusätzlichen 
Spielberechtigung für den Erwachsenenspiel
betrieb nach sich.

Über einen Antrag auf Wiederaufleben einer 
gelöschten Spielberechtigung (für den bishe
rigen Verein) entscheidet der für diesen Verein 
zuständige Mitgliedsverband. Eine Einsatzbe
rechtigung in den vier höchsten Spielklassen 
ist nur dann möglich, wenn das Wiederaufle
ben der Spielberechtigung vor dem 31. Mai 
des Jahres beantragt worden ist.

Bei einem Wiederaufleben der Spielberechti
gung aufgrund einer erneut erteilten Aufent
haltsgenehmigung gemäß WO B 1.2 ist der 
Spieler sofort einsatzberechtigt.
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Soll eine gelöschte Spielberechtigung für ei
nen anderen Verein erteilt werden, so ist ein 
Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung ge
mäß WO B 4 und B 5 nötig. Wenn der Wechsel 
vor Ablauf von einem Jahr nach dem Erlöschen 
der Spielberechtigung bzw. nach dem letzten 
Einsatz (Mannschaftssport) beantragt wird, 
gelten die Termine gemäß B 4. Danach ist 
ein sofortiger Wechsel der Spielberechtigung 
möglich, sofern der Spieler zum Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht in der Mannschaftsmel
dung seines bisherigen Vereins enthalten ist.

8 Rechtsmittel und 
Disziplinarmaßnahmen

Gegen die Entscheidung eines Mitgliedsver
bandes (siehe WO B 2) über

1 .  die Erteilung und die Gültigkeit der Spiel
berechtigung

2 .  die Nichterteilung der Spielberechtigung

3 .  die Verweigerung der Genehmigung nach 
WO B 2.3 ist Beschwerde zulässig.

Entscheidungen sind zu begründen, mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu verbinden und den 
Beschwerdeberechtigten bekannt zu geben.

Die Beschwerden sind binnen 2 Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung und/oder Be
kanntwerden neuer Tatsachen einzureichen. 
Maßgebend ist der Poststempel.

Zuständig für die Entscheidung über Be
schwerden ist der betroffene Mitgliedsver
band. Weist der Mitgliedsverband die Be
schwerde zurück, so entscheiden – sofern es 
sich um eine Bundesangelegenheit handelt 
– nach Anrufung durch den Beschwerdefüh
rer die Rechtsinstanzen des DTTB. Auf die 
Vorschriften der Geschäftsordnung der Recht
sinstanzen, dessen § 4 Abs. 1 sinngemäß zur 
Anwendung kommt, wird verwiesen. In allen 
übrigen Fällen gelten die Bestimmungen des 
zuständigen Mitgliedsverbandes.

Bundesangelegenheiten sind Entscheidungen 
im Zusammenhang mit Abschnitt B der WO, 
soweit Vereine oder Spieler der Bundesligen 
betroffen sind, Streitfälle im Zusammenhang 
mit einem Wechsel der Spielberechtigung von 
Verband zu Verband oder, wenn es sich um 

die Frage einer Spielberechtigung im Zusam
menhang mit WO  B 2.3 oder B 5.5 handelt.

Beschwerdeberechtigt sind zu 1.
n	 innerhalb des Mitgliedsverbandes dessen 

Vereine
n	 innerhalb der Bundesligen die jeweils 

betroffenen Vereine

Beschwerdeberechtigt zu 2. und 3. ist der die 
Spielberechtigung beantragende Verein.

Beschwerdeberechtigt zu 1. bis 3. sind darü
ber hinaus die jeweils betroffenen Mitglieds
verbände sowie die zuständigen Spielleiter. 

Die Vereine und Mitgliedsverbände sind in be
gründeten Fällen verpflichtet, die Interessen 
ihrer Mitglieder wahrzunehmen.

9 Beschränkung der 
Spielberechtigung von 
Ausländern

9 .1  Eine Teilnahme am Individual und Mann
schaftsspielbetrieb ist gemäß den nachfol
genden Bestimmungen nur gestattet, wenn 
die Spielberechtigung (erstmalig auch nach B 
2.3) erteilt ist.

9 .2  Ausländer können an allen offiziellen Ver
anstaltungen teilnehmen – ausgenommen an 
Individualmeisterschaften und Ranglistentur
nieren.

Diese Beschränkungen gelten nicht für Aus
länder, die

9 .2 .1  bisher noch für keinen ausländischen 
Verein/Verband eine Spielberechtigung be
sessen haben;

9 .2 .2  a) am 01.01. einer Spielzeit das 16. Le
bensjahr noch nicht vollendet und

b) ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland 
haben sowie keine Spielberechtigung für ei
nen ausländischen Verein/Verband besitzen.

Dies gilt auch für zukünftige Spielzeiten, so
fern die Voraussetzung b) weiter besteht.

9 .3  Bei allen offiziellen Meisterschafts und 
Pokalspielen ist die Einsatzberechtigung auf 
einen Ausländer pro Mannschaft beschränkt. 
Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, für 
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die Spielklassen unterhalb der Oberligen den 
gleichzeitigen Einsatz von mehr als nur einem 
Ausländer pro Mannschaft zuzulassen. 

Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit 
gelten in allen Spielklassen hinsichtlich ihrer 
Einsatzberechtigung dann nicht als Auslän
der, wenn sie

a)  bisher noch für keinen ausländischen 
Verband/Verein eine Spielberechtigung be
sessen haben (gleichgestellte Ausländer gA), 
oder

b)  die Staatsangehörigkeit eines Vollmitglie
des der EU oder eines assoziierten Staates 
der EU oder eines Staates besitzen, dessen 
TischtennisVerband Mitglied der ETTU ist (eu
ropäische Ausländer eA)

10 Startgenehmigung
10 .1  Genehmigungspflichtig sind
n	 im Inland der Start von Bundesangehörigen 

(§ 16 der Satzung) und Lizenzspielern bei 
inoffiziellen Veranstaltungen, die nicht vom 
DTTB, von einem Regional oder einem Mit
gliedsverband bzw. einem seiner Vereine 
veranstaltet werden; bei Werbeveranstal
tungen gilt die Genehmigungspflicht nur, 
wenn diese in Form von Turnieren oder 
Mannschaftsspielen durchgeführt werden.

n	 im Ausland der Start von Bundesangehöri
gen und Lizenzspielern bei Internationalen 
Meisterschaften, sofern eine Nominierung 
durch den zuständigen Nationalverband 
nicht vorgenommen worden ist.

10 .2  Der Antrag auf Genehmigung ist von dem 
Bundesangehörigen/Lizenzspieler unter Be
achtung von WO B 1.3 über den zuständigen 
Mitgliedsverband an das Generalsekretariat 
des DTTB zu richten.

10 .3 Es gilt die Beitrags und Gebührenord
nung des DTTB

C Bestimmungen für 
Veranstaltungen in 
Turnierform

1 Turniergenehmigungen
1 .1   Offene Turniere mit TTRrelevanten Kon
kurrenzen bedürfen ei ner vorherigen Ge neh
mi gung des für die Ver an stal tung zuständigen 
Mit glieds ver bandes. Für offene Turniere ohne 
TTRrelevante Konkurrenzen und Einladungs
turniere kann der zuständige Mitgliedsver
band eine Genehmigungspflicht vorschreiben. 
Einladungsturniere und offene Turniere mit ei
nem Preisgeld und/oder Sachwerten von min
destens insgesamt 10.000,00 Eu ro bedürfen 
der (ggf. zusätzlichen) Genehmigung durch 
das Generalsekretariat des DTTB. Es gilt die 
Beitrags und Gebührenordnung des DTTB.

1 .2  In Schüler und Jugendklassen sind Preis
gelder nicht zugelassen.

1 .3  Bei Einladungs und offenen Turnieren 
sind nur Austragungssysteme zugelassen, die 
vom für die Genehmigung zuständigen Mit
gliedsverband zugelassen sind.

1 .4  Für alle von den Mitgliedsverbänden als 
genehmigungspflichtig vorgeschriebenen 
Veranstaltungen muss eine Ausschreibung 
herausgegeben werden, die mit dem Geneh
migungsantrag einzureichen ist und die Aufla
gen der genehmigenden Stelle erfüllen muss. 
Die genehmigende Stelle darf Abweichungen 
von den Internationalen Tischtennisregeln 
(Teile A und B) zulassen.

In der Ausschreibung muss für jede Einzel 
und Mannschaftskonkurrenz bekanntgegeben 
werden, ob diese TTRrelevant ist. Doppel 
und Mixedkonkurrenzen sind nicht TTRrele
vant.

Bei allen TTRbezogenen Konkurrenzen muss 
der Stichtag der für die Turnierklasseneintei
lung verwendeten QTTRL in der Ausschrei
bung bekannt gegeben werden. Dieser Stich
tag ist
n	 der 11. Februar für Veranstaltungen, die 

im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai 
beginnen,
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n	 der 11. Mai für Veranstaltungen, die im 
Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August 
beginnen,

n	 der 11. August für Veranstaltungen, die 
im Zeitraum vom 1. September bis zum  
31. Dezember beginnen,

n	 der 11. Dezember für Veranstaltungen, die 
im Zeitraum vom 1. Januar bis zum letzten 
Tag im Februar beginnen.

Grundsätzlich wird derselbe Stichtag auch für 
Setzungen und Auslosungen verwendet. Der 
DTTB und die Verbände können die Verwen
dung einer QTTRL mit einem späteren Stich
tag für Setzungen und Auslosungen zulassen. 
Darauf ist in der Ausschreibung des jeweiligen 
Turniers hinzuweisen.

1 .5  Alle weiterführenden Veranstaltungen des 
DTTB sowie der Mitgliedsverbände auf deren 
Verbandsebene gemäß WO A 11.1 werden mit 
allen für die Ausschreibung erforderlichen 
Inhalten im Turnierkalender eines vom DTTB 
festgelegten InternetPortals veröffentlicht. 

Für die Eingabe ist der jeweilige Veranstalter 
(Verband/DTTB) verantwortlich.

Für weiterführende Veranstaltungen gemäß A 
11.1 unterhalb ihrer Verbandsebene und/oder 
nicht weiterführende Veranstaltungen gemäß 
A 11.3.1 und A 11.3.2 können die Mitgliedsver
bände sowohl eine Veröffentlichung im Tur
nierkalender als auch eine Ergebnisübermitt
lung gemäß C 1.6 in das vom DTTB festgelegte 
InternetPortal festlegen.

1 .6  Von allen weiterführenden Veranstaltun
gen des DTTB sowie der Mitgliedsverbände 
auf deren Verbandsebene gemäß WO A 11.1 
werden spätestens 48 Stunden nach Ende 
der Veranstaltung die Ergebnisse sämtlicher 
Spiele mit Name der Veranstaltung gemäß 
Bezeichnung im Turnierkalender, Turnierrun
de, Spieler 1 und Spieler 2 gemäß der in A 15 
definierten Angaben und Satzergebnisse dem 
DTTB in einem von ihm vorgegebenen Format 
zur Verfügung gestellt.

Für die Ergebnisübermittlung ist der jeweilige 
Veranstalter (Verband/DTTB) verantwortlich.

1 .7  Vor der Meldung zur Teilnahme am offi
ziellen Individualspielbetrieb in ihrem Ver
bandsgebiet können die Mitgliedsverbände 
die Erfassung der Personendaten Name, Vor

name, Geschlecht, Geburtsdatum, Nationali
tät und Vereinszugehörigkeit in der vom DTTB 
genutzten OnlinePlattform als Voraussetzung 
festlegen. Spieler, die noch nicht in der vom 
DTTB genutzten OnlinePlattform erfasst sind, 
müssen sich beim DTTBGeneralsekretariat 
bis zu einem jeweils in der Ausschreibung 
festgelegten Zeitpunkt registrieren lassen.

2 Oberschiedsrichter
Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnier
form gemäß A 11.1, A 11.2 und A 11.3.1 (sowie 
nach Maßgabe des zuständigen Mitglieds
verbands auch bei Veranstaltungen gemäß 
A 11.3.2) ist ein geprüfter Oberschiedsrichter 
einzusetzen. Er überwacht die Auslosung und 
achtet auf die Einhaltung der Internationalen 
Tischtennisregeln, der Satzung des DTTB so
wie dessen WO und Durchführungsbestim
mungen. Er entscheidet in allen Fragen in Be
zug auf die Internationalen Tischtennisregeln 
als letzte Instanz.

3 Schiedsgericht
Bei jeder offiziellen Veranstaltung in Turnier
form gemäß A 11.1, A 11.2 und A 11.3.1 (sowie 
nach Maßgabe des zuständigen Mitglieds
verbands auch bei Veranstaltungen gemäß A 
11.3.2)  ist ein Schiedsgericht einzusetzen, bei 
dessen Zusammenstellung auf größtmögliche 
Neutralität zu achten ist. Es entscheidet in al
len Fragen in Bezug auf die Satzung des DTTB 
sowie dessen WO und Durchführungsbestim
mungen als letzte Instanz.

4 Setzungslisten
Bei allen offiziellen Veranstaltungen in Tur
nierform sind die besten Spieler, Paare bzw. 
Mannschaften anhand einer hierfür zu erstel
lenden Setzungsliste so zu setzen, dass sie 
im Turnierverlauf so spät wie möglich aufein
ander treffen.

Für alle Bundesveranstaltungen legen das 
Ressort Erwachsenensport, das Ressort Ju
gendsport oder das Ressort Seniorensport 
des DTTB je nach Zuständigkeit die Setzungs
listen fest.
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5 Auslosung
5 .1  Die Auslosung ist öffentlich.

5 .2  Bei der Auslosung ist darauf zu achten, 
dass Spieler, Paare bzw. Mannschaften des
selben Vereins, Kreises, Bezirks oder Mit
gliedsverbandes so spät wie möglich aufei
nander treffen; dies gilt nicht für die in der 
Setzungsliste aufgeführten Teilnehmer un
tereinander. Die Ressorts Erwachsenensport, 
Jugendsport und Seniorensport und die Regi
onal und Mitgliedsverbände dürfen für ihren 
Zuständigkeitsbereich von WO C 5.2 abwei
chende Regelungen beschließen. Diese müs
sen spätestens mit der Ausschreibung für das 
jeweilige Turnier veröffentlicht werden.

6 Wertung
6 .1  Tritt ein Spieler oder ein Paar in einem 
Individualwettbewerb zu einem seiner Spiele 
nicht an oder beendet er/es eines seiner Spie
le vorzeitig, wird der Spieler oder das Paar aus 
der entsprechenden Turnierstufe gestrichen 
und die vom Spieler oder dem Paar ausgetra
genen Spiele werden für die Wertung dieser 
Turnierstufe annulliert. 

Tritt eine Mannschaft in einem Mannschafts
wettbewerb, der in Turnierform durchgeführt 
wird, zu einem ihrer Mannschaftskämpfe 
nicht an oder beendet sie einen ihrer Mann
schaftskämpfe vorzeitig, wird die Mannschaft 
aus der entsprechenden Turnierstufe gestri
chen und die von der Mannschaft ausgetrage
nen Mannschaftskämpfe werden für die Wer
tung dieser Turnierstufe annulliert.

6 .2  Gibt ein Spieler oder ein Paar ein Spiel 
vorzeitig auf, so werden ungeachtet der Wer
tung für die Turnierstufe alle Sätze und Bäl
le bis zur Beendigung des Spiels erfasst. Der 
nicht beendete Satz wird mit x:11 (x entspricht 
der Anzahl Bälle, die der aufgebende Spieler/
das aufgebende Paar bis zur Aufgabe erzielt 
hat, wobei der Sieger des Satzes mind. x + 2 
Bälle erhält) und die ggf. noch erforderlichen 
Sätze werden mit 0:11 erfasst. Ein kampflos 
abgegebenes Spiel wird mit 0:11 für jeden er
forderlichen Satz erfasst.

6 .3  Alle bei TTRrelevanten Konkurrenzen ge
spielten oder begonnenen Einzel fließen in 
die Berechnung der TischtennisRangliste ein. 
Das gilt auch, wenn der Spieler die Konkur
renz vorzeitig beendet (z. B. durch Aufgabe, 
Disqualifikation).

6 .4  Bei TTRrelevanten Konkurrenzen werden 
außerplanmäßig verlaufene Einzel im Indivi
dualspielbetrieb für die Berechnung der Tisch
tennisRangliste wie folgt behandelt:
n	 begonnene Einzel (auch, wenn danach das 

Turnier aufgegeben wird): werden berück
sichtigt

n	 nicht begonnene Einzel, wenn danach das 
Turnier (z. B. in der nächsten Stufe) fortge
setzt wird: werden berücksichtigt

n	 nicht begonnene Einzel vor einer Turnier
aufgabe (z. B. bei Nichtantreten): werden 
berücksichtigt

n	 nicht begonnene Einzel nach einer Turnier
aufgabe: werden nicht berücksichtigt

n	 gespielte Einzel, die wegen Regelverstoßes 
in dem Einzel umgewertet worden sind (z. 
B. unzulässiger Belag): werden wie gewer
tet berücksichtigt

n	 gespielte Einzel von Spielern, die später 
wegen fehlender Startberechtigung für die 
Turnierklasse aus der Wertung genommen 
werden: werden wie gespielt berücksichtigt

6 .5  Die Berücksichtigung von Einzeln aus au
ßerplanmäßig verlaufenen Mannschaftskämp
fen bei TTRrelevanten Konkurrenzen für die 
Berechnung der TischtennisRangliste erfolgt 
nach WOAbschnitt D, Ziffer 2.9.

D Bestimmungen für 
Mannschaftswettbewerbe

1 Allgemeines
1 .1  Bei Mannschaftskämpfen entscheidet in 
jedem Spiel der Gewinn von drei Sätzen.

1 .2  Die Regional und Mitgliedsverbände 
dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich abwei
chende Regelungen von WO D 2 bis D 4 be
schließen.
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2 Allgemeine Vorschriften für 
Mannschaftskämpfe

2 .1  Vor Beginn des Mannschaftskampfes 
muss feststehen, welche Mannschaft mit A 
und welche mit B bezeichnet wird.

2 .2  Die Reihenfolge der Spiele gemäß Spiel
system ist bindend und muss eingehalten 
werden.

2 .3  Werden versehentlich falsche Einzel oder 
Doppelspiele begonnen, so müssen sie zu 
Ende gespielt werden, sofern sie zum betref
fenden System gehören; die Wertung – soweit 
sie noch für das Endergebnis benötigt wird – 
erfolgt dann nach der vorgeschriebenen Rei
henfolge.

2 .4  Für einen Spieler, der zwei oder mehr
mals hintereinander spielen muss, kann der 
Mannschaftsführer eine Pause von jeweils 
maximal fünf Minuten verlangen.

2 .5  Jedes gewonnene Spiel wird mit einem 
Spielpunkt für das Gesamtergebnis gewertet.

2 .6  Jeder Mannschaftskampf ist beendet, 
wenn der zum Sieg notwendige Spielpunkt 
erreicht ist oder alle zum System gehörenden 
Spiele ausgetragen sind.

2 .7  Für einen Sieg erhält die Mannschaft zwei 
Pluspunkte, die unterlegene Mannschaft zwei 
Minuspunkte. Bei unentschiedenem Ausgang 
erhält jede Mannschaft einen Plus und einen 
Minuspunkt.

2 .8   Gibt eine  Mannschaft einen ihrer Mann
schaftskämpfe vorzeitig auf, so werden alle 
Spiele, Sätze und Bälle bis zur Beendigung 
des Mannschaftskampfes gewertet. Kampflos 
verlorene Mannschaftskämpfe werden mit   
2 : 0 Punkten, X : 0 Spielpunkten und 3 mal 
X : 0 Sätzen für den spielbereiten Gegner als 
gewonnen gewertet, wobei X der Zahl der im 
jeweiligen Spielsystem zum Sieg notwendigen 
Spielpunkte entspricht. 

2 .9  Gibt ein Spieler oder ein Paar ein Spiel 
vorzeitig auf, so werden alle Sätze und Bälle 
bis zur Beendigung des Spiels gewertet. Der 
nicht beendete Satz wird mit x:11 (x entspricht 
der Anzahl Bälle, die der aufgebende Spieler/
das aufgebende Paar bis zur Aufgabe erzielt 
hat, wobei der Sieger des Satzes mind. x + 2 
Bälle erhält) und die ggf. noch erforderlichen 

Sätze werden mit 0:11 gewertet.  Ein kampflos 
abgegebenes Spiel wird mit 0:11 für jeden er
forderlichen Satz gewertet.

2 .10  Bei TTRrelevanten Spielklassen und 
Konkurrenzen werden Einzel aus außerplan
mäßig verlaufenen Mannschaftskämpfen 
bzw. Spielen im Mannschaftsspielbetrieb für 
die Berechnung der TischtennisRangliste wie 
folgt behandelt:
n	 Einzel aus Mannschaftskämpfen zurück

gezogener Mannschaften: werden berück
sichtigt

n	 Einzel aus Mannschaftskämpfen gestriche
ner Mannschaften: werden berücksichtigt

n	 Einzel aus wegen Nichtantretens kampflos 
gewerteten Mannschaftskämpfen: werden 
nicht berücksichtigt

n	 Einzel aus wegen Regelverstoßes umgewer
teten Mannschaftskämpfen: werden wie 
gespielt berücksichtigt 

n	 Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich 
benannt) aufgegeben hat: werden berück
sichtigt

n	 Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich 
benannt) auf das Spiel verzichtet hat: wer
den berücksichtigt

n	 Einzel, bei denen ein Spieler (namentlich 
nicht benannt) nicht angetreten ist: werden 
nicht  berücksichtigt

n	 Einzel, die wegen Regelverstoßes umge
wertet worden sind: werden wie gewertet 
berücksichtigt

3 Einzelaufstellung
3 .1  Die einzelnen Spieler müssen im Cor
billonCupSystem nicht nach Spielstärke 
aufgestellt werden. Das modifizierte Swayth
lingCupSystem wird nach WO D 8 ausgetra
gen. In den übrigen Spielsystemen werden die 
Spieler nach Spielstärke (A1 bis A6, B1 bis B6 
bzw. A1 bis A4, B1 bis B4) aufgestellt.

Fallen Spieler aus, so haben die übrigen Spie
ler geschlossen aufzurücken und die Ersatz
spieler treten an die letzten Plätze. Ein Spieler 
gilt als ausgefallen, wenn er bis zum Ende des 
Mannschaftskampfes überhaupt nicht mitge
wirkt hat.
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3 .2  Die endgültige Einzelaufstellung erfolgt 
spätestens nach Beendigung des letzten Ein
gangsdoppels (bei Spielsystemen, die mit 
Doppel beginnen) und vor Beginn des ersten 
Einzels. Die Änderung einer vorher abgegebe
nen Einzelaufstellung ist bei allen Spielsyste
men, die mit Doppeln beginnen, noch mög
lich.

4 Doppelaufstellung
4 .1  In den Doppeln können andere Spieler 
als in den Einzeln eingesetzt werden. Es ist 
auch zulässig, dass Spieler nur im Doppel mit
wirken (die aber beim modifizierten Swayth
lingCupSystem zu den höchstens fünf, beim 
CorbillonCupSystem zu den höchstens vier 
Spielern der Mannschaft gehören müssen). 
Die Zusammensetzung und die Aufstellungs
reihenfolge der Doppel sind frei wählbar.

4 .2  Lediglich im PaarkreuzSystem (WO D 6) 
erfolgt die Aufstellung der Doppelpaare nach 
Platzziffern. Diese errechnen sich aus der 
Summe der Plätze der an den Doppeln betei
ligten Spieler, nachdem diese entsprechend 
der Spielstärkenreihenfolge innerhalb des 
Vereins den Plätzen 1–6 zugeordnet worden 
sind. Dabei ist das Doppel 1 frei wählbar; bei 
den restlichen Doppeln erhält das Doppel 
mit der geringeren Platzziffer den Platz 2. Bei 
gleichen Platzziffern wird das Doppel, dessen 
Spieler am höchsten eingestuft ist, auf Platz 
2 gesetzt.

4 .3  Können wegen des Ausfalls oder verspä
teten Erscheinens von Spielern im Paarkreuz
system (WO D 6) nicht alle drei Doppel gebil
det werden, so werden die möglichen zwei 
Doppel unabhängig von der Platzziffer auf 
Platz 1 und 2 gesetzt; Platz 3 bleibt frei.

4 .4  Können wegen des Ausfalls oder verspä
teten Erscheinens von Spielern beider Mann
schaften bei ViererMannschaften (D 7.1,  
D 7.2) nicht beide Doppel gebildet werden, so 
wird das mögliche Doppel jeweils auf Platz 1 
gesetzt; Platz 2 bleibt frei.

4 .5  Jeder Mannschaftsführer muss (außer 
im modifizierten Swaythling und im Cor
billonCupSystem) vor Beginn des ersten 
Doppelspiels und ohne Kenntnis der Dop
pelaufstellungen des Gegners aus seinen 
Stamm und/oder Ersatzspielern die Doppel

paare benennen. Jedes Doppel muss seine 
Spiele in der gleichen Aufstellung bestreiten, 
und kein Spieler darf in mehreren Paaren auf
gestellt werden.

5 Spielsysteme
Bei Bundesveranstaltungen mit Mannschafts
wettbewerben dürfen nur die unter WO D 6,  
D 7, D 8 und D 9 definierten Spielsysteme 
angewendet werden. Die Regional und Mit
gliedsverbände dürfen für ihren Zuständig
keitsbereich weitere Spielsysteme definieren 
und anwenden.

6 Sechser-Mannschaften
 Paarkreuz-System  

(4 Doppel, 12 Einzel)

1 . DA1 – DB2 9 . A6 – B5

2 . DA2 – DB1 10 . A1 – B1

3 . DA3 – DB3 11 . A2 – B2

4 . A1 – B2 12 . A3 – B3

5 . A2 – B1 13 . A4 – B4

6 . A3 – B4 14 . A5 – B5

7 . A4 – B3 15 . A6 – B6

8 . A5 – B6 16 . DA1 – DB1

7 Vierer-Mannschaften
7 .1 Bundessystem (2 Doppel, 8 Einzel)

1 . DA1 – DB1 6 . A4 – B3

2 . DA2 – DB2 7 . A1 – B1

3 . A1 – B2 8 . A2 – B2

4 . A2 – B1 9 . A3 – B3

5 . A3 – B4 10 . A4 – B4
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7 .2  Werner-Scheffler-System  
(2 Doppel, 12 Einzel)

1 . DA1 – DB1 8 . A2 – B2

2 . DA2 – DB2 9 . A3 – B3

3 . A1 – B2 10 . A4 – B4

4 . A2 – B1 11 . A3 – B1

5 . A3 – B4 12 . A1 – B3

6 . A4 – B3  13 . A2 – B4

7 . A1 – B1 14 . A4 – B2

8 Dreier-Mannschaften
8 .1 Modifiziertes Swaythling-Cup-System

1 . A1 – B2 5 . A1 – B1

2 . A2 – B1 6 . A3 – B2

3 . A3 – B3 7 . A2 – B3

4 . DA – DB

Eine Mannschaft besteht aus drei bis fünf 
Spielern, von denen jeweils drei in den Ein
zeln eingesetzt werden dürfen. Der auf der 
gültigen Mannschaftsaufstellung bestplat
zierte Spieler einer Mannschaft ist an Platz 1 
aufzustellen. Die weitere Aufstellung der Plät
ze 2 und 3 ist frei wählbar. Das Doppelpaar 
braucht der Mannschaftsführer jedoch erst 
nach den ersten drei Einzelspielen zu benen
nen.

8.2 TTBL-Spielsystem

1 . A1 – B2

2 . A2 – B1

3 . A3 – B3

4 . A1 – B1

5 . A2 – B2

Die Mannschaftsaufstellung ist frei wählbar. 
Nach dem zweiten Einzel des Mannschafts
kampfes kann ein vierter Spieler den Spie

ler A1 oder A2 bzw. B1 oder B2 ersetzen. Ein 
solcher Tausch muss dem Oberschiedsrich
ter des Mannschaftskampfes vor Beginn des 
dritten Einzels des Mannschaftskampfes vom 
jeweiligen Mannschaftsführer mitgeteilt wer
den. Der Mannschaftskampf ist beendet, so
bald eine Mannschaft drei Spiele gewonnen 
hat. Nach dem zweiten Spiel tritt eine Pause 
von 15 Minuten ein.

8 .3   Für diese Spielsysteme gilt:

Bei offiziellen Veranstaltungen, die in Hin 
und Rückspiel ausgetragen werden, ist der 
Heimverein stets als Mannschaft A und der 
Gastverein stets als Mannschaft B zu bezeich
nen.

Vor Beginn eines Mannschaftskampfes einer 
Veranstaltung, die nicht in Hin und Rückspiel 
ausgetragen wird, wird durch Los entschie
den, welche Mannschaft die Wahl zwischen A 
und B hat. Findet der Mannschaftskampf an 
neutralem Ort statt, legt der Oberschiedsrich
ter bzw. der jeweilige Durchführer die Reihen
folge der Wahl fest; ansonsten zieht der Gast
verein das erste Los. Anschließend stellen die 
Mannschaftsführer wegen der vorgeschriebe
nen Reihenfolge der Abwicklung ohne Kennt
nis der Mannschaftsaufstellung des Gegners 
ihre Mannschaft nach den o.a. Bestimmungen 
auf.

In Pokalspielen, bei denen diese Systeme 
angewendet werden, entscheidet bei einem 
durch Unterbesetzung der Mannschaften 
möglichen Unentschieden die Differenz zwi
schen gewonnenen und verlorenen Sätzen 
und ggf. Bällen.

9 Zweier-Mannschaften
 Corbillon-Cup-System  

(1 Doppel, 4 Einzel)

1 . A1 – B1 4 . A1 – B2

2 . A2 – B2 5 . A2 – B1

3 . DA – DB

Eine Mannschaft besteht aus zwei bis vier 
Spielern, von denen jeweils nur zwei in den 
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Einzelspielen eingesetzt werden. Vor Beginn 
des Spiels wird durch Los entschieden, wel
che Mannschaft die Wahl zwischen A und B 
hat. Findet das Spiel an neutralem Ort statt, 
legt der Oberschiedsrichter bzw. der jeweili
ge Durchführer die Reihenfolge der Wahl fest; 
ansonsten zieht der Gastverein das erste Los.

Die Mannschaftsaufstellung ist frei wählbar. 
Nominiert werden die zwei Spieler in der vor
geschriebenen Reihenfolge für alle vier Einzel
spiele. Der Mannschaftsführer braucht aber 
das Doppelpaar erst nach den beiden Einzel
spielen zu benennen.

10 Mannschaftsstärke (Soll-
stärke) bei Punktspielen 
und Mannschaftsmeister-
schaften

10 .1  In allen Spielklassen der Damen wird mit 
ViererMannschaften gespielt.

10 .2  In allen Spielklassen der Herren wird mit 
Ausnahme der TTBL / 2. Bundesliga mit Sech
serMannschaften gespielt.

10 .3  Abweichende Regelungen von 10.1 und 
10.2 dürfen Mitgliedsverbände für Spielklas
sen unterhalb der sechsthöchsten Spielklas
se bzw. – wenn es in einem Mitgliedsverband 
keine Spielklasse unterhalb der sechsthöchs
ten Spielklasse gibt – für die unterste Spiel
klasse beschließen.

11 Vereinsmannschaften
11 .1  Vereinsmannschaften eines Vereins dür
fen nur aus Spielern gebildet werden, die alle 
für diesen Verein spielberechtigt sind. An 
Punktspielen und Mannschaftsmeisterschaf
ten sowie an Pokalmeisterschaften dürfen 
ausschließlich Vereinsmannschaften teilneh
men.

11 .2  Abweichend von 11.1 dürfen die Mit
gliedsverbände bei Punktspielen, Mann
schaftsmeisterschaften und Pokalmeister
schaften im Damen und Herrenbereich in 
Spielklassen unterhalb der sechsthöchsten 
Spielklasse bzw. – wenn es in einem Mit
gliedsverband keine Spielklasse unterhalb 
der sechsthöchsten Spielklasse gibt – in der 

untersten Spielklasse Mannschaften zulas
sen, bei denen der eine Teil der Spieler für 
einen Verein und der andere Teil der Spieler 
für genau einen anderen Verein spielberech
tigt ist. Solche Mannschaften mit Spielern 
zweier Vereine werden „Spielgemeinschaf
ten“ genannt. Bei Punktspielen, Mannschafts
meisterschaften und Pokalmeisterschaften 
im Jugend und Schülerbereich dürfen die 
Mitgliedsverbände Spielgemeinschaften in 
den Spielklassen ihrer untersten Gliederung 
(Kreisverbände o. ä.) zulassen. 

11 .3  Spielgemeinschaften dürfen an weiter
führenden Veranstaltungen für Vereinsmann
schaften auf der Ebene des DTTB nicht teil
nehmen.

12 Vereinsübergreifende 
Mannschaften

Vereinsübergreifende Mannschaften dürfen 
aus Spielern gebildet werden, die nicht alle 
für denselben Verein spielberechtigt sind. Sol
che Mannschaften dürfen ausschließlich an 
nicht weiterführenden Veranstaltungen (sie
he auch WO A 11.3) teilnehmen. Sie werden 
insbesondere für offene Turniere für Zweier
mannschaften gebildet. Der Unterschied zu 
Auswahlmannschaften besteht darin, dass 
die Spieler einer vereinsübergreifenden 
Mannschaft nicht für den DTTB, einen Regio
nal oder Mitgliedsverband bzw. dessen Glie
derung starten, sondern für die Kombination 
ihrer Vereine.

13 Auswahlmannschaften
Auswahlmannschaften dürfen aus Spielern 
gebildet werden, die nicht alle für denselben 
Verein spielberechtigt sind. Solche Mann
schaften dürfen ausschließlich an nicht wei
terführenden Veranstaltungen (siehe auch  
WO A 11.3) teilnehmen. Sie werden insbe
sondere für Einladungsturniere oder Freund
schaftsspiele gebildet. Der Unterschied zu 
vereinsübergreifenden Mannschaften besteht 
darin, dass die Spieler einer Auswahlmann
schaft nicht für die Kombination ihrer Vereine, 
sondern für den DTTB, einen Regional oder 
Mitgliedsverband bzw. dessen Gliederung 
starten.
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14 Online-Meldung
Im Spielbetrieb der obersten vier Ligen ist 
der Heimverein verpflichtet, den Spielbericht 
(Mannschaftsergebnis, Einzelergebnisse, 
Spielende sowie Anzahl der Zuschauer) ter
mingerecht, das heißt bis 60 Minuten nach 
Spielende, in die vom DTTB genutzte Online
plattform einzugeben. Der vom Heimverein in 
der Onlineplattform erfasste Spielbericht ist 
vom Gastverein zu prüfen. Bei Abweichungen 
vom OriginalSpielbericht ist Beschwerde zu
lässig, die innerhalb von 7 Tagen beim Spiel
leiter einzureichen ist.

(Ab 01. Juli 2014 gilt:

Im Spielbetrieb der obersten fünf Ligen ist 
der Heimverein verpflichtet, den Spielbericht 
(Mannschaftsergebnis, Einzelergebnisse, 
Spielende sowie Anzahl der Zuschauer) ter-
mingerecht, das heißt bis 60 Minuten nach 
Spielende, in die vom DTTB genutzte Online-
plattform einzugeben. Der vom Heimverein in 
der Onlineplattform erfasste Spielbericht ist 
vom Gastverein zu prüfen. Bei Abweichungen 
vom Original-Spielbericht ist Beschwerde zu-
lässig, die innerhalb von 7 Tagen beim Spiel-
leiter einzureichen ist.)

15 Mannschaftsmeldung
Sofern der DTTB oder ein Mitgliedsverband für 
seinen Mannschaftsspielbetrieb beschlossen 
hat, dass dieser TTRbezogen durchgeführt 
wird, gilt für die Mannschaftsmeldung:

15.1 Spielstärke-Reihenfolge
In der Mannschaftsmeldung eines Vereins 
sind alle Spieler aller Mannschaften der jewei
ligen Altersklasse grundsätzlich entsprechend 
ihrer SpielstärkeReihenfolge (Rangfolge vom 
stärksten Spieler der ersten Mannschaft bis 
zum schwächsten Spieler der untersten Mann
schaft – Ausnahmen: 15.3 und verbandsindi
viduelle Regelungen für Nachwuchsspieler) 
aufzuführen. Dabei darf mit geringen Toleran
zen von diesem Grundsatz abgewichen wer
den. Die Toleranzen können mannschaftsin
tern geringer als mannschaftsübergreifend 
sein.

Die SpielstärkeReihenfolge wird mittels der 
vergleichbaren QuartalsTTRWerte der jewei
ligen QuartalsTischtennisRangliste ermittelt. 
Für die Mannschaftsmeldung der Vorrunde 
werden die QTTRWerte vom 11.5. und für die 
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der Rückrunde die QTTRWerte vom 11.12. ver
wendet. Hat ein Spieler keinen vergleichbaren 
QTTRWert, legt die zuständige Stelle die Ein
stufung nach eigenem Ermessen fest.

15.2 Toleranzen für die Spielstärke-
Reihenfolge

Die Toleranzwerte TWA (mannschaftsintern) 
und TWB (mannschaftsübergreifend), inner
halb derer der Grundsatz der Mannschafts
meldung nach SpielstärkeReihenfolge als er
füllt gilt, werden vom DTTB und den Mitglieds
verbänden für ihren Mannschaftsspielbetrieb 
individuell festgelegt und wie folgt verwendet: 

Innerhalb der gesamten Mannschaftsmel
dung einer Altersklasse darf kein Spieler 
hinter einem anderen gemeldet werden, des
sen QTTRWert um mehr als 50 TTRPunkte 
kleiner ist. Bei einer größeren Differenz als 
50 TTRPunkte liegt eine Abweichung von der 
SpielstärkeReihenfolge vor, die gemäß Ziffer 
15.3 zu behandeln ist.

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler 
hinter einem anderen gemeldet werden, des
sen QTTRWert um mehr als 35 TTRPunkte 
kleiner ist. 

Dabei ist jeweils die Mannschaftszugehörig
keit zu Beginn der Halbserie ausschlagge
bend.

15.3 Abweichungen von der Spielstärke-
Reihenfolge

Abweichend von der tatsächlichen Spielstärke 
dürfen Spieler nur
n	 zu Beginn der Vorrunde für die gesamte 

Spielzeit, oder
n	 zu Beginn der Rückrunde, damit sie in 

ihrer bisherigen Mannschaft verbleiben 
können, wenn sie ansonsten aufgrund von 
Veränderungen in der Spielstärke oder zur 
Wiederherstellung der Sollstärke in eine 
obere Mannschaft des Vereins aufrücken 
müssten, oder

n	 nach weiteren Regelungen, die der DTTB 
oder ein Mitgliedsverband in eigener Zu
ständigkeit erlässt, 

auf Wunsch des Vereins in einer unteren 
Mannschaft des Vereins gemeldet werden.

Diese Spieler erhalten von der zuständigen 
Stelle einen Sperrvermerk und verlieren das 
Recht, während der Dauer des Sperrvermerks 
in einer oberen Mannschaft des Vereins ein
gesetzt zu werden, auch nicht als Ersatzspie
ler. Ein Aufrücken solcher Spieler während ei
ner Halbserie oder zum Beginn der Rückrunde 
ist nicht erlaubt. Die Erteilung des Sperrver
merks wird von der zuständigen Stelle durch 
entsprechende Kennzeichnung des Spielers 
in der Mannschaftsmeldung der offiziellen 
OnlinePlattform dokumentiert.

Die Dauer des Sperrvermerks reicht bis zum 
Ende der Spielzeit, sofern der DTTB oder ein 
Mitgliedsverband für seinen Mannschafts
spielbetrieb keine anderslautenden Regelun
gen beschlossen hat.

E Schüler / Jugendliche

1 Vereinszugehörigkeit
Ein Schüler/Jugendlicher kann nur mit Ge
nehmigung des/der Erziehungsberechtigten 
einem Verein beitreten oder den Verein wech
seln.

2 Veranstaltungsende
Offizielle Veranstaltungen in den Schüler 
und Jugendklassen müssen spätestens um  
22.00 Uhr beendet sein. Die Mitgliedsver
bände können für ihren Bereich frühere 
Schlusszeiten festlegen.

3 Vorschriften zur uneinge-
schränkten Teilnahme am 
Erwachsenenspielbetrieb

3 .1  Für die uneingeschränkte Teilnahme von 
Schülern/Jugendlichen an offiziellen

Veranstaltungen (gemäß WO A 11) in der Her
ren und Damenklasse müssen folgende Vor
aussetzungen erfüllt sein:

a)  Erlaubnis des/der Erziehungsberechtigten;
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b)  Erteilung einer Spielberechtigung für den 
Erwachsenenspielbetrieb durch die zuständi
ge Instanz des Mitgliedsverbands;

c)  Die Mitgliedsverbände können für ihren 
Bereich zusätzliche Voraussetzungen (z.B. 
ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
festlegen.

3 .2  Schüler/Jugendliche mit der Spielbe
rechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb 
behalten uneingeschränkt die Teilnahmebe
rechtigung für offizielle Veranstaltungen in der 
Schüler/Jugendklasse.

3 .3  Abweichende Regelungen von E 3.2 dür
fen Mitgliedsverbände für weiterführende Ver
anstaltungen für Vereinsmannschaften gemäß 
WO A 11.2 in den Altersklassen der Jugend und 
Schüler für ihre Spielklassen beschließen.

3 .4  Die Spielberechtigung für den Erwachse
nenspielbetrieb kann von der zuständigen In
stanz widerrufen werden.

4 Vorschriften zur einge-
schränkten Teilnahme am 
Erwachsenenspielbetrieb

4 .1 Die Mitgliedsverbände dürfen für weiter
führende Veranstaltungen für Vereinsmann
schaften gemäß WO A 11.2 bis einschließlich 
zur Verbandsebene eine eingeschränkte Teil
nahme von Schülern/Jugendlichen als Er
satzspieler (nicht als Stammspieler) in einer 
Herren oder Damenmannschaft in eigener 
Zuständigkeit regeln.

4 .2 Die Mitgliedsverbände dürfen für weiter
führende Veranstaltungen mit Individualwett
bewerben gemäß WO A 11.1 und für nicht wei
terführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 
eine eingeschränkte Teilnahme von Schülern/
Jugendlichen in einer Herren oder DamenTur
nierklasse in eigener Zuständigkeit regeln

5 Regelung für Auswahlspiele
Schüler/Jugendliche können in Auswahl
mannschaften der Herren bzw. Damenklasse 
auch ohne Erteilung einer Spielberechtigung 
für den Erwachsenenspielbetrieb berufen wer
den.

F Werbebestimmungen bei 
Bundesveranstaltungen

1 Geltungsbereich / Allgemeines
1 .1  Mit diesen Werbebestimmungen wird die 
Zulässigkeit der Werbung, der Herstellerzei
chen, der Vereins/Verbandszeichen (Wappen 
und Namen) einschließlich ihrer Farbgebung, 
der Spielernamen und der Rückennummern 
auf der Spielkleidung/Schiedsrichterkleidung 
und den Materialien geregelt. Sie gelten mit 
Ausnahme der 1. Bundesliga Herren (TTBL) so
wie der Deutschen Pokalmeisterschaft Herren 
(ab der 1. Hauptrunde) für alle Bundesveran
staltungen, sofern nicht ausdrücklich Aus
nahmen zugelassen sind oder sich aus den 
zwischen Fernsehanstalten und dem DTTB für 
Fernsehübertragungen getroffenen Vereinba
rungen etwas anderes ergibt. Im internationa
len Spielverkehr gelten die Bestimmungen der 
ITTF (2.2 und 2.5 der Internationalen Tischten
nisRegeln B) ohne Einschränkungen.

1 .2  Alle Werbeflächen auf der Spielkleidung 
und den Materialien müssen deutlich vonein
ander getrennt sein und dürfen nur für jeweils 
einen Werbenden verwendet werden.

1 .3  Alle von der ITTF zugelassenen Materialien 
dürfen das Logo der ITTF tragen. Im Bereich 
der Lizenzligen darf zusätzlich ein Logo der Li
zenzliga in einer Fläche von 64 cm² getragen 
werden.

2 Spielkleidung 
Werbung, Herstellerzeichen, Vereins/Ver
bandszeichen, Spielername, Städtenamen 
und Rückennummern sind unter folgenden Vo
raussetzungen gestattet:

2.1 Grundsatz
Werbung für Tabak und Werbung, die gegen 
die guten Sitten sowie gegen die gebotene po
litische und weltanschauliche Neutralität des 
Sports verstößt, ist nicht gestattet. Darüber 
hinaus ist Werbung für alkoholische Geträn
ke im Schüler und Jugendspielbetrieb nicht 
erlaubt.
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2.2 Vorderseite Hemd
Für die Werbung auf Vorderseite, Schulter 
oder Ärmel des Hemdes bzw. des oberen Teils 
eines einteiligen Sportdresses sind – Her
stellerzeichen unberücksichtigt – maximal  
600 cm² (in nicht mehr als acht Flächen aufge
teilt) freigegeben.

2.3 Rückseite Hemd
2 .3 .1  Allgemeines

Für die Werbung auf der Rückseite des Hem
des bzw. des oberen Teils eines einteiligen 
Sportdresses sind maximal 400 cm² in bis 
zu zwei einzelnen Flächen freigegeben, die 
jeweils nur für einen Werbenden verwendet 
werden dürfen. Zusätzlich ist in Verbindung 
mit der Rückennummer eine weitere Werbeflä
che von maximal 100 cm² (ohne die Nummer 
selbst) zugelassen, die – wenn sie auf das 
Hemd bzw. den einteiligen Sportdress ge
flockt, gedruckt oder gestickt ist – unterhalb 
der Nummer angebracht und direkt an sie 
angeschlossen sein muss. Aufgeflockte, auf
gedruckte und aufgestickte Rückennummern 
dürfen bis zu 10 cm hoch sein.

Darüber hinaus ist das Aufflocken, Aufdru
cken oder Aufsticken
n		des aus der Vereinsbezeichnung hervorge

henden Städtenamens, dessen Gesamt
höhe einschließlich evtl. Zwischenräume  
4 cm nicht überschreiten darf, gleich ob 
der Städtename ein oder mehrzeilig aufge
bracht ist; oder

n		des Namens des Vereins; oder
n		des Namens des Verbandes; und/oder
n		des Namens des Spielers 

freigegeben. Die Fläche mit dem Namen des 
Vereins/Verbandes/Spielers ist jeweils auf 
200 cm² beschränkt.

2 .3 .2  Sonderregelung in den Bundesligen

Im Spielbetrieb der BL gelten mit Ausnahme 
der 1. Bundesliga Herren (TTBL) sowie der 
Deutschen Pokalmeisterschaft Herren (ab der 
1. Hauptrunde) die unter 2.3.1 aufgeführten 
Bestimmungen für den Namenzug des Spie
lers anstelle der Rückennummer.

2.4 Shorts/Röckchen
Für die Werbung auf Shorts, Röckchen oder 
dem unteren Teil eines einteiligen Sportdres
ses sind – das Herstellerzeichen unberück
sichtigt – maximal 120 cm² in bis zu zwei ein
zelnen Flächen vorne und/oder an den Seiten 
freigegeben, die jeweils nur für einen Werben
den verwendet werden dürfen.

2.5 Herstellerzeichen
Auf Hemden und dem oberen Teil eines ein
teiligen Sportdresses sind höchstens zwei 
deutlich voneinander getrennte Herstellerzei
chen, auf Shorts, Röckchen und dem unteren 
Teil eines einteiligen Sportdresses ist höchs
tens ein Herstellerzeichen zulässig, wobei die 
maximale Größe jedes einzelnen Zeichens  
24 cm² nicht überschreiten darf.

2.6 Wappen
Außer der nach WO F 2.1 – F 2.4 erlaubten 
Werbung, den Herstellerzeichen und einer 
eventuellen Rückennummer darf die Spiel
kleidung auf ihrer Vorderseite oder dem Är
mel des Hemdes bzw. des oberen Teils eines 
einteiligen Sportdresses insgesamt nur ein 
maximal 64 cm² großes Wappen des Vereins/
Verbandes tragen.

2.7 Farbgebung
Die Farbe der Werbung, der Herstellerzei
chen und der Vereins/Verbandswappen auf 
der Vorderseite von Hemd, Shorts/Röckchen, 
einteiligem Sportdress und Trainingsanzügen 
dürfen nicht so glänzendreflektierend sein, 
dass sie den Gegner stören könnten.

2.8 Trainingsanzüge
Die Beschränkungen nach WO F 2.1 – F 2.7 
gelten für Trainingsanzüge nur dann, wenn sie 
nach 2.2.1 der Internationalen TischtennisRe
geln B mit Genehmigung des Oberschieds
richters als Spielkleidung getragen werden.

2.9 Schiedsrichterkleidung
Werbung auf der Schiedsrichterkleidung ist 
nicht gestattet, über Ausnahmen im Rahmen 
der Int. TTRegeln B 2.5.12 entscheidet das 
Ressort Schiedsrichter.
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2.10 Definitionen
2 .10 .1  Als Werbung (Werbefläche) gilt das 
kleinstmögliche Rechteck oder der kleinst
mögliche Kreis, das/der um die Symbole, 
Buchstaben und Linien des Werbenden gezo
gen werden kann.

2 .10 .2  Als Herstellerzeichen gilt das kleinst
mögliche Rechteck oder der kleinstmögliche 
Kreis, das/der um die Symbole, Buchstaben 
und Linien des Herstellers gezogen werden 
kann.

2 .10 .3  Als Vereins/Verbandswappen gilt das 
kleinstmögliche Rechteck oder der kleinst
mögliche Kreis, das/der um das offizielle 
Zeichen des Vereines/Verbandes gezogen 
werden kann. Ein Wappen, das Buchstaben, 
Symbole und Linien von Firmen und Institu
tionen beinhaltet, ist nur zulässig, wenn in
soweit eine Verbindung (ein Bezug) zum Ver
einsnamen besteht und einer Verwendung 
gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen.

2 .10 .4  Als Vereins/Verbands und Spielerna
me gilt das kleinstmögliche Rechteck, das um 
die den entsprechenden Namen bildenden 
Buchstaben gezogen werden kann. Dem Ver
einsnamen können Ergänzungen zum Zwecke 
der Werbung dann hinzugefügt werden, wenn 
sie Bestandteil des Namens sind und der 
Name in dieser Form in das Vereinsregister 
eingetragen oder durch den zuständigen Lan
dessportbund anerkannt ist.

2 .10 .5  Als Rückennummer gilt das kleinst
mögliche Rechteck, das um die auf der Rück
seite des Hemdes bzw. des oberen Teils eines 
einteiligen Sportdresses aufgeflockte, aufge
druckte, aufgestickte oder aufgesteckte Num
mer, die der Platzziffer der Einzelaufstellung 
bzw. der zugeteilten Startziffer des betref
fenden Spielers entspricht, gezogen werden 
kann.

2.11 Genehmigung
2 .11 .1  Das Anbringen der Werbung, der Her
stellerzeichen, der Vereinszeichen (Wappen 
und Namen) sowie der Spielernamen ist für 
die Bundesligen genehmigungspflichtig. 
Über einen solchen Antrag auf Erteilung der 
Genehmigung entscheidet mit Ausnahme der 
1. Bundesliga Herren (DTTL) sowie der Deut

schen Pokalmeisterschaft Herren (ab der  
1. Hauptrunde) der DTTB. Die Genehmigung 
gilt für jeweils ein Spieljahr.

BundesligaVereine haben dem Antrag die Ori
ginalSpielkleidung, für die die Genehmigung 
eingeholt werden soll, beizufügen. Die Ver
weigerung der Genehmigung durch den DTTB 
ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 57.1 der 
Satzung, gegen den ein Einspruchsrecht des 
antragstellenden Vereins besteht. 

2 .11 .2  Vorlagepflicht

Kopien der Genehmigung sind mit den Mann
schaftsaufstellungen bei jedem Meister
schafts und Pokalspiel mitzuführen und dem 
Oberschiedsrichter vorzulegen.

3 Materialien
Werbung und Herstellerzeichen sind unter fol
genden Voraussetzungen gestattet:

3.1 Grundsatz
Werbung für Tabak und Werbung, die gegen 
die guten Sitten sowie gegen die gebotene po
litische und weltanschauliche Neutralität des 
Sports verstößt, ist nicht gestattet.

3.2 Tische
An Tischen sind nur an den Längs und 
 Schmalseiten der Tischplatte das Warenzei
chen, das Symbol oder der Name ihrer Her
steller erlaubt, und zwar auf jeder Hälfte ei
ner Längsseite und auf jeder Schmalseite nur 
einmal, wobei jedes Zeichen, jedes Symbol 
oder jeder Name auf eine Gesamtfläche von  
200 cm² beschränkt ist.

Für weitere Werbung an den Längs und 
 Schmalseiten der Tischplatte ist pro Tischhälf
te jeweils eine Fläche freigegeben, die jeweils 
nur für einen Werbenden verwendet werden 
darf. Diese Werbung muss jeweils klar von der 
ständigen Werbung getrennt sein, darf nicht 
für andere Hersteller/Händler von Tischten
nismaterialien sein und jeweils eine Gesamt
länge von je 60 cm nicht überschreiten.

Jede andere Werbung ist unzulässig. Die 
Grund und Werbefarben sind unter Beach
tung von WO A 6.3 (Satz 1) beliebig.
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3.3 Netzgarnituren
Netzgarnituren dürfen an ihren beiden Pfos
ten oder ihren beiden Gestellen mit Werbung 
ihrer Hersteller (Markenzeichen, Typ, etc.) in 
unbeschränkter Größe und beliebiger Farbe 
versehen werden, wenn dies dem Grundsatz 
entspricht, dass Materialien jedweder Art 
nicht so glänzendreflektierend sind, dass sie 
die Spieler stören oder die Beobachtung der 
Spiele einschränken könnten. Darüber hinaus 
dürfen pro Netzseite Werbeflächen in einem 
Mindestabstand von 3 cm zur oberen Netz
kante aufgebracht werden.

Die Grund und Werbefarben sind unter Be
achtung des Grundsatzes beliebig, dass sie 
nicht so glänzendreflektierend sind, dass 
sie die Spieler stören oder die Beobachtung 
der Spiele einschränken könnten (siehe  
WO A 6.3.).

3.4 Schiedsrichtertische
Schiedsrichtertische innerhalb der Spiel
box gelten als Bestandteil der Umrandung. 
Auf maximal drei konstruktionsbedingt von
einander getrennten Flächen des Tisches 
dürfen jeweils maximal zwei Werbeflächen 
aufgebracht werden, deren Gesamthöhe ein
schließlich evtl. Zwischenräume 40 cm nicht 
überschreiten darf, gleich ob die Werbung 
ein oder mehrzeilig ist. Die Grund und die 
Werbefarben müssen mit denen der Umran
dung identisch oder schwarz sein. Auf den zu 
den Tischen gehörigen Stühlen ist Werbung 
nicht gestattet.

3.5 Zählgeräte
Auf Vorder und Rückseite der Zählgeräte darf 
je eine Werbung mit einer Fläche von maxi
mal 350 cm² aufgebracht werden. Die Grund 
und Werbefarben sind unter Beachtung des 
Grundsatzes beliebig, dass sie nicht so glän
zend reflektierend sind, dass sie Spieler 
stören oder die Beobachtung der Spiele ein
schränken könnten. Umfasst eine Spielbox 
mehrere Zählgeräte, müssen sie alle sowohl 
dieselbe Grund wie auch dieselbe Werbefar
be aufweisen.

3.6 Handtuchbehälter
Handtuchbehälter dürfen auf höchstens vier 
konstruktionsbedingt voneinander getrenn
ten Flächen mit je einer Werbung von maximal  
750 cm², deren Gesamthöhe 40 cm nicht über
schreiten darf, versehen werden. Die Grund 
und Werbefarben sind unter Beachtung des 
Grundsatzes beliebig, dass sie nicht so glän
zendreflektierend sind, dass sie die Spieler 
stören oder die Beobachtung der Spiele ein
schränken könnten. Umfasst eine Spielbox 
mehrere Handtuchbehälter, müssen sie alle 
sowohl dieselbe Grund wie auch dieselbe 
Werbefarbe aufweisen.

3.7 Ballboxen
Ballboxen dürfen auf höchstens vier konstruk
tionsbedingt voneinander getrennten Flächen 
mit je einer Werbung von maximal 750 cm², 
deren Gesamthöhe 40 cm nicht überschreiten 
darf, versehen werden. Die Grund und Werbe
farben sind unter Beachtung des Grundsatzes 
beliebig, dass sie nicht so glänzendreflektie
rend sind, dass sie die Spieler stören oder die 
Beobachtung der Spiele einschränken könn
ten. Umfasst eine Spielbox mehrere Ballbo
xen, müssen sie alle sowohl dieselbe Grund 
wie auch dieselbe Werbefarbe aufweisen.

3.8 Umrandungen 
Je Seite eines Umrandungselements ist eine 
Werbung zulässig. Die Werbung darf eine Ge
samthöhe einschließlich evtl. Zwischenräume 
von 60 cm nicht überschreiten, gleich ob sie 
ein oder mehrzeilig ist.

Die Werbung auf den Innenseiten der Umran
dung darf nicht mehr als zwei Farben aufwei
sen. Es wird empfohlen, die Farbgestaltung 
dieser Werbung in einem dunkleren Ton der 
Grundfarbe oder in Schwarz zu halten. Die 
Umrandungen einzelner Spielräume und 
Mannschaftsboxen innerhalb einer Spielhalle 
müssen auf der Innenseite sowohl dieselbe 
Grund wie auch dieselbe Werbefarbe aufwei
sen, die weder weiß noch orange sein darf.

Die farbliche Gestaltung der Außenseite der 
Umrandungen darf von der Gestaltung der In
nenseite abweichen.

www.tischtennis.de Wettspielordnung (WO) des DTTB



3.9 Boden
Der Boden darf nicht hellfarbig sein. Zudem 
gilt der in den Punkten WO F 3.6 und F 3.7 ge
nannte Grundsatz (siehe auch WO A 6.3). Die 
Grund und Werbefarben sind mit Ausnahme 
von Weiß und Orange beliebig. Innerhalb ei
nes Spielraumes sind insgesamt vier Werbe
flächen (in jeder Hälfte zwei, davon je eine 
zwischen der Schmalseite des Tisches und 
der hinteren Umrandung sowie zwischen der 
Längsseite des Tisches und der seitlichen 
Umrandung) in einer Größe von jeweils maxi
mal 2,5 m² gestattet. Sie dürfen nicht weni
ger als  1 m, die an den Schmalseiten jedoch 
höchstens 2 m von der Umrandung entfernt 
sein.

Es wird empfohlen, die Farbgestaltung der 
Werbung und des Herstellerzeichens in einem 
dunkleren oder unwesentlich helleren Ton 
der Grundfarbe des Bodens oder in schwarz 
zu halten. Lose Zusatzböden, wie z.B. Ausleg
ware, dürfen zusätzlich den Namen ihres Her
stellers in einer maximalen Größe von 750 cm² 
tragen, ebenfalls in einem dunkleren oder un
wesentlich helleren Ton der Grundfarbe oder 
schwarz gehalten. Die Spieleigenschaften der 
Werbeflächen (Rutschfestigkeit, etc.) müssen 
identisch sein mit denen der übrigen Boden
fläche.

3.10 Namensschilder
Auf Namensschildern ist die Werbung nicht 
gestattet. Die Farbgebung des Schildes ist un
ter Beachtung des in den Punkten WO F 3.6 
und F 3.7 genannten Grundsatzes beliebig.

3.11 Tischnummern
Anstelle herkömmlicher Nummerierung der 
Spieltische (am Tischgestell oder am Schieds
richtertisch) darf in jedem Spielraum ein 
Tischnummernschild in einer Größe von maxi
mal 30 cm x 42 cm

an einem separaten Gestell angebracht und 
aufgestellt werden. Auf diesem Nummern
schild ist Werbung in einer Größe von 50 % 
der Gesamtfläche gestattet. Die Grund und 
Werbefarben sind unter Beachtung von  
WO A 6.3 beliebig.

3.12 Umfeld der Spielbox
3 .12 .1  Um den Spielraum herum darf inner
halb eines Abstandes von 2 Metern zur Um
randung  (2MeterZone) nur auf Schiedsrich
tertischen, Zählgeräten, Spielergebnisanzei
gen, auf den Außenseiten der Umrandungen, 
den Getränkeboxen und mit an der Hallen
wand ständig angebrachter, zur Halle gehöri
ger Werbung geworben werden.

3 .12 .2  Für die Schiedsrichtertische gilt die Re
gelung zu WO F 3.4, für die Zählgeräte und die 
Spielergebnisanzeigen die zu WO F 3.5, für die 
Getränkeboxen und die Außenseiten der Um
randung die zu WO F 3.8 entsprechend. Die 
Werbung an der Hallenwand (WO F 3.12.1) darf 
nicht so glänzendreflektierend sein, dass sie 
die Spieler stören oder die Beobachtung der 
Spiele einschränken könnte. Die Getränkebo
xen dürfen auf maximal vier konstruktions
bedingt voneinander getrennten Flächen mit 
Werbung versehen werden.

3 .12 .3  Jede andere Werbung in der 2Meter 
Zone ist unzulässig.

3.13  Definitionen
3 .13 .1  Für die Werbung/Herstellerzeichen auf 
Materialien gelten WO F 2.10.1 und F 2.10.2.

3 .13 .2  Grundfarben sind die Farben, die – mit 
Ausnahme der Werbefarben – auf den Materi
alien aufgebracht sind.

3 .13 .3  Werbefarben sind die Farben, in denen 
die Symbole, Buchstaben und Linien des Wer
benden gestaltet sind.
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